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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen sind grün hinterlegt. 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB ALB Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

A.1.1 Obwohl im Bebauungsplan unter Punkt 
2.2 „Erschließung" die Belange der Abfall-
beseitigung berücksichtigt werden, erlau-
ben wir uns auf die Regelungen, die im Zu-
sammenhang mit dem Befahren von Stra-
ßen mit Abfallsammelfahrzeugen zu be-
achten sind, hinzuweisen. So sind neben 
der Straßenverkehrsordnung (StVO) auch 
einschlägige Unfallverhütungsvorschriften 
(UVV) bzw. Berufsgenossenschaft-Vor-
schriften zu beachten: DGUV Vorschrift 
43, 44 „Müllbeseitigung", DGUV Informa-
tion 214-033, DGUV-Regeln 114-60170) 
sowie die Richtlinie für die Anlage von 
Stadtstraßen, RASt 06 (Stand: 
15.12.2008). 

Somit bitten wir, die nachstehend genann-
ten Punkte in Ihren Planungen zu berück-
sichtigen: 

Dies wird zur Kenntnis genommen und nachfolgend 
beantwortet.  

A.1.2 Allgemeine Bedingungen: 

• Die Straße muss ausreichend tragfähig 
sein, d. h. sie muss für das zulässige 
Gesamtgewicht eines Müllfahrzeuges 
von 28 t ausgelegt sein. 

• Der befahrbare Teil der Straße muss 
so breit sein, dass der Fahrer einen 
ausreichenden Sicherheitsabstand 
von Böschungsrändern (Absturz- bzw. 
Umsturzgefahr) einhalten kann. Die 
Straßen müssen an ihren Banketten so 
gestaltet sein, dass ein seitliches Ab-
rutschen oder Umstürzen von Fahr-
zeuge verhindert ist. Dies gilt beson-
ders in der Nähe von Böschungen und 
Gräben. 

• In das Fahrzeugprofil (Regelmaße: 4 m 
Höhe, 2,55 m Breite) dürfen auch in 
Durchfahrten, Kurven etc. keine Ge-
genstände wie z. B. Hausdächer, 
starke Baumäste etc. hineinragen. Be-
steht durch Straßenunebenheiten die 
Gefahr, dass bei Seitenneigung des 
Aufbaues im Fahrbetrieb das 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Vorgaben zur Dimensionierung der Straße und 
zur Gestaltung des Straßenraums werden im Be-
bauungsplan berücksichtigt. 
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Abfallsammelfahrzeug mit festen Bau-
ten kollidiert, so muss das freizuhal-
tende Durchfahrtsprofil breiter als 
2,55 m sein. 

• Die Durchfahrtsbreite von Straßen und 
Wegen muss für Müllfahrzeuge min-
destens 3,55 m (bei Straßen mit Be-
gegnungsverkehr; 4,75 m) betragen. 
Besonders in dichtbesiedelten Neu-
baugebieten kommt es vor, dass par-
kende Fahrzeuge die Durchfahrt blo-
ckieren. Hier sind Fahrbahnschraffie-
rungen, Parkverbote oder markierte 
Parkflächen hilfreich. 

• Die Radien der zu befahrenden Stra-
ßen sollten so dimensioniert sein, dass 
ein 11 m langes Fahrzeug ungehindert 
in eine Querstraße abbiegen kann. 

• Gefällstrecken dürfen nur dann befah-
ren werden, wenn das Abfallsammel-
fahrzeug sicher gebremst werden 
kann. Dabei ist auch die Straßenober-
fläche (Sand, Schotter, Eis, Schnee, 
etc.) und die Tatsache zu berücksichti-
gen, dass der Schwerpunkt eines Ab-
fallsammelfahrzeugs wesentlich höher 
und weiter hinten liegt als bei einem 
gewöhnlichen LKW. 

• Eventuelle Bodenschwellen sind so 
anzulegen, dass sie von den Müllfahr-
zeugen problemlos überfahren werden 
können. 

A.1.3 Besondere Bedingungen beim Rück-
wärtsfahren mit dem Abfallsammelfahr-
zeug 

Das Rückwärtsfahren und das Zurückset-
zen mit Müllfahrzeugen stellen so gefährli-
che Verkehrsvorgänge dar, dass sie nach 
Möglichkeit zu vermeiden sind. In Sack-
straßen sollte daher für ausreichend Wen-
demöglichkeiten gesorgt werden. Dies 
kann durch entsprechend große Wende-
platten bzw. Wendehämmer (für 3-achsige 
Müllfahrzeuge, RASt 06) erreicht werden. 

Ist das Rückwärtsfahren mit dem Müllfahr-
zeug nicht zu umgehen, sind folgende 
Punkte bei der Planung zu berücksichti-
gen: 

• Beiderseits des Müllfahrzeuges muss 
jederzeit ein Sicherheitsabstand zu al-
len Objekten von mindestens 0,5 m 

Dies wird berücksichtigt. 

Um die bestehende Situation in der Straße „Talblick“ 
mit Rückwärtsfahrten für Müllfahrzeuge zu verbes-
sern, wurden die Anregung zur Gestaltung des Stra-
ßenraums in die Planung aufgenommen. Durch die 
Errichtung einer Wendeanlage im Plangebiet am 
Ende der Straße werden die aufgeführten Bedingun-
gen berücksichtigt. 
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über die gesamte Rückfahrstrecke ge-
währleistet sein. 

• Die zurückzulegende Strecke darf 
nicht länger als 150 m sein. 

A.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 320 Gesundheitsschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

A.2.1 Der Bau sowie Anschluss an die beste-
hende Trinkwasserversorgung muss min-
destens nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (aaRdT) erfolgen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Ein entsprechender Hinweis wird in die Bebauungs-
vorschriften aufgenommen.  

A.2.2 Sollten Regenwassernutzungsanlagen, 
die zur Entnahme oder Abgabe von Was-
ser bestimmt sind, das nicht die Qualität im 
Sinne der Trinkwasserverordnung hat, er-
richtet werden, sind diese der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. Diese Anlagen müs-
sen regelkonform nach DIN 1988 geplant, 
gebaut und betrieben werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Ein entsprechender Hinweis wird in die Bebauungs-
vorschriften aufgenommen. 

A.3 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 410 Baurecht und Denkmalschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

A.3.1 Der Bebauungsplan entwickelt sich nicht 
aus einem genehmigten Flächennut-
zungsplan. Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 
BauGB sind Bebauungspläne aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der 
Flächennutzungsplan stellt für das Bebau-
ungsplangebiet Flächen für die Landwirt-
schaft dar. Entsprechend den zutreffen-
den Ausführungen in der Begründung soll 
der Bebauungsplan im sog. Parallelver-
fahren nach § 8 Abs. 3 BauGB, gleichzei-
tig mit der punktuellen Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, aufgestellt werden. 
Ob das Verfahren hierfür bereits formell 
eingeleitet wurde, ist der Begründung 
nicht zu entnehmen. 

Kennzeichnend für das Parallelverfahren 
ist, dass eine inhaltliche Abstimmung zwi-
schen den beiden Planentwürfen erreicht 
werden kann und die einzelnen Abschnitte 
beider Planverfahren zeitlich derart aufei-
nander bezogen sind, dass eine inhaltliche 
Abstimmung möglich ist. Dabei müssen 
die einzelnen Verfahrensschritte beider 
Verfahren zwar nicht zwingend zeitgleich 
erfolgen, die verbindliche Bauleitplanung 
sollte der vorbereitenden Bauleitplanung 
jedoch nicht derart nachgelagert sein, 
dass dem Ergebnis der Prüfungen auf 
Ebene des Flächennutzungsplans vorge-
griffen wird. Grundsätzlich ist auf der 
Ebene des Flächennutzungsplanes die 

Dies wird berücksichtigt. 

Das Parallelverfahren zur Änderung des Flächen-
nutzungsplans ist bereits eingeleitet. In der Begrün-
dung wird der aktuelle Stand der Änderung des Flä-
chennutzungsplans erläutert. 
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Zulässigkeit der konkreten Bauleitplanung 
vorzuklären. Wir weisen drauf hin, dass 
insbesondere auch die Standortalterna-
tivenprüfung im Rahmen der punktuellen 
Änderung des Flächennutzungsplans 
durchzuführen ist. Der Stand des Parallel-
verfahrens sollte in der Begründung zum 
Bebauungsplan entsprechend den einzel-
nen Planungsphasen ersichtlich sein. 

Das Landratsamt geht davon aus, dass 
zum Zeitpunkt der Genehmigungsvorlage 
die Parallelität gegeben sein wird oder 
eine Genehmigung des Bebauungsplanes 
nicht erforderlich wird, wenn das FNP-Ver-
fahren entsprechend zügig abgeschlossen 
werden kann. 

A.3.2 Bis zur Beschlussfassung ist sicherzustel-
len, dass der Plan rechtlich nicht mehr mit 
anderen Regelwerken kollidiert bzw. evtl. 
erforderliche Fachverfahren abgeschlos-
sen sind. 

Der Bebauungsplan liegt im Geltungsbe-
reich des Landschaftsschutzgebiets „Feld-
berg-Schluchsee". Nach § 3 Abs. 2 der 
Schutzgebietsverordnung sind alle Hand-
lungen verboten, die den Charakter des 
Gebiets verändern oder dem Schutzzweck 
zuwiderlaufen. 

Eine Bauleitplanung kann sich als voll-
zugsunfähig und wegen Verstoß gegen 
§ 1 Abs. 3 BauGB als rechtswidrig erwei-
sen, weil ihrer Verwirklichung auf unab-
sehbare Zeit rechtliche oder tatsächliche 
Hindernisse im Weg stehen würden. Ein 
naturschutzrechtliches Bauverbot im Gel-
tungsbereich einer Landschaftsschutzver-
ordnung kann ein derartiges Hindernis 
darstellen. 

Soweit Planungen zur Ausweisung von 
Siedlungsflächen und für sonstige Nutzun-
gen dem Schutzzweck eines Landschafts-
schutzgebietes widersprechen, können 
Flächennutzungsplan und Bebauungs-
pläne also nicht rechtswirksam werden. 
Für die abschließende Beschlussfassung 
und Bekanntmachung der Planung bedarf 
es der Herausnahme solcher Flächen und 
somit der vorherigen Änderung der betref-
fenden Schutzgebietsverordnung. Die im 
Parallelverfahren angestrebte Änderung 
des Flächennutzungsplanes könnte somit 
von uns nur genehmigt werden, wenn das 
Verfahren zur Änderung des 

Dies wird berücksichtigt. 

Nach der Offenlage der parallel laufenden 20. Flä-
chennutzungsplanänderung wurde der Antrag zur 
Herausnahme des Plangebiets aus dem Land-
schaftsschutzgebiet bei der Unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB) eingereicht. Nach Aussagen der UNB 
ist das Landschaftsschutzgebiet zum Zeitpunkt der 
Offenlage des Bebauungsplans in der Änderung 
und es ist zu erwarten, dass die Änderung in Kürze 
wirksam ist. 
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Landschaftsschutzgebiets rechtskräftig 
abgeschlossen ist (vgl. auch Stellung-
nahme des Fachbereichs Naturschutz). 

A.3.3 Aufgrund anhaltender Nachfrage nach 
Wohnraum beabsichtigt die Gemeinde 
Feldberg im Ortsteil Falkau neues Wohn-
bauland auszuweisen. Hierfür sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen am 
geplanten Standort geschaffen werden. 
Wie oben ausgeführt, entwickelt sich der 
Bebauungsplan nicht aus dem Flächen-
nutzungsplan. Die bisher noch als land-
wirtschaftliche Fläche ausgewiesene Flä-
che soll anstelle anderer im FNP liegen-
den Wohnbauflächen getauscht werden. 
Im Sinne des Grundsatzes des sparsamen 
und schonenden Umgangs mit Boden 
(§ 1a Abs. 2 Satz 1 Hs. 1 BauGB) wird dies 
begrüßt. Wir weißen darauf hin, dass im 
Zuge der Änderung des FNP sodann in 
der Bedarfsbegründung eine Gegenüber-
stellung der entfallenden Wohnbauflächen 
zu den neu in Anspruch genommenen Flä-
chen in einer Flächenbilanzierung dazu-
stellen ist. Die Gegenüberstellung sollte 
anschließend von der Plangeberin im Hin-
blick auf die ggfs. konkurrierenden Be-
lange (insb. Naturschutz, sparsamer Um-
gang mit Grund und Boden) bewertet wer-
den. 

Dies wird berücksichtigt. 

Im Rahmen der 20. Änderung des Flächennut-
zungsplans erfolgt eine Flächenbilanzierung. In 
Form einer Standortalternativenprüfung werden die 
Themen Naturschutz, Umgang mit Grund und Bo-
den, etc. bewertet. 

A.3.4 Nach den Festsetzungen in Ziffer 1.1 wird 
ein Allgemeines Wohngebiet ausgewie-
sen, das den Ausschluss einiger nach § 4 
Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässi-
gen Nutzungen vorsieht. Ausweislich der 
Begründung ist damit bezweckt, ausrei-
chend qualitativ hochwertigen Wohnraum 
zu schaffen. Auch mit Blick auf die Plan-
zeichnung ergibt sich der Eindruck, dass 
ausschließlich Wohngrundstücke mit typi-
schem Zuschnitt von Ein- und Zweifamili-
enhäusern geschaffen werden sollen. 

Raum für andere nach § 4 Abs. 2 BauNVO 
zulässige Nutzungen scheint dagegen we-
der eingeräumt noch nach der städtebau-
lichen Intention beabsichtigt. Den Unterla-
gen ist an keiner Stelle ein Hinweis zu ent-
nehmen, dass neben der Wohnnutzung 
auch andere zulässige Nutzungen vorge-
sehen sind, im Gegenteil scheint es be-
reits zur Deckung des Bedarfs nach 
Wohnraum - insbesondere für die ortsan-
sässige Bevölkerung - nötig, alle 

Dies wird berücksichtigt. 

Die städtebauliche Zielsetzung ist die Schaffung von 
Wohnraum. Dabei sollen Umnutzungen zu Ferien-
wohnungen oder Beherbergungsbetrieben ausge-
schlossen werden. Die Bebauungsvorschriften wur-
den im Kapitel „Art der baulichen Nutzung“ diesbe-
züglich angepasst und die Festsetzung in der Be-
gründung erläutert. 
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Baugrundstücke als Wohngrundstücke zu 
planen. 

Andererseits sollen Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes und sonstige nicht stö-
rende Gewerbebetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
und 2 BauGB) ausnahmsweise zulässig 
bleiben. Damit schließt die Plangeberin die 
Möglichkeit touristischer Nutzungen, z. B. 
durch Ferienwohnungen nicht aus. Es 
stellt sich die Frage, ob der beabsichtigte 
Planungswille zur Deckung des örtlichen 
Wohnraumbedarfs damit in Diskrepanz zu 
den Planungsinhalten stehen könnte. 

Wir geben daher zu bedenken, dass eine 
Diskrepanz zwischen Planungswillen und 
Planungsinhalt die grundlegende Erforder-
lichkeit der Planung i.S.d. § 1 Abs. 3 Satz 
1 BauGB betrifft und im gegebenen Fall 
zur (Gesamt-)Unwirksamkeit der Planung 
führen kann. Wir empfehlen daher, die 
Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung 
mit dem tatsächlich angestrebten Gebiets-
charakter in Einklang zu bringen und die 
städtebauliche Begründung zu ergänzen. 

A.3.5 Gemäß § 2 Absatz 3 BauGB sind bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne alle Belange, 
die für die Abwägung von Bedeutung sind 
(Abwägungsmaterial) zu ermitteln und zu 
bewerten. Das Bewerten bezieht sich auf 
die Frage des „Gewichts" der einzelnen 
Belange, das für ihre sachgerechte Be-
handlung von Bedeutung ist. Die Bewer-
tung bedeutet daher die Feststellung des 
jeweiligen Gewichts der Abwägungsbe-
achtlichkeit, also Art und Ausmaß des Be-
rührtseins des Belangs und des Gewichts 
des Belangs und seines Berührtseins 
durch die betreffende Bauleitplanung 
(siehe: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautz-
berger, BauGB, Stand: August 2018, § 2 
BauGB Rn. 148). Die Belange der vorhan-
denen landwirtschaftlichen Nutzungen, 
sollten daher unbedingt in die Abwägung 
einbezogen werden. 

Dies wird bereits berücksichtigt. 

In der Frühzeitigen Beteiligung wurde sowohl der 
Fachbereich 580 Landwirtschaft des Landratsamtes 
als auch der Badische Landwirtschaftliche Haupt-
verband e.V. beteiligt. Die eingegangenen Stellung-
nahmen sind Teil der Abwägung. 

A.3.6 Nach dem zeichnerischen Teil zum Be-
bauungsplan sind im Plangebiet Änderun-
gen in den Grundstückszuschnitten vorge-
sehen. Wir machen darauf aufmerksam, 
dass durch Grundstücksgrenzen eine Viel-
zahl an Vorgaben aus öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften ausgelöst werden (z.B. 
Vorschriften zur Bauweise, zu Abstands-
flächen, zum Brandschutz, etc.). Wir regen 
daher an, die vorgesehenen 

Dies wird berücksichtigt. 

Zur Offenlage wurde auf der Grundlage eines neuen 
städtebaulichen Entwurfs die Planzeichnung überar-
beitet. Überlagernde Planeinträge und fehlende 
Grundstücksgrenzen wurden damit behoben. 
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Grundstücksteilungen möglichst bis zum 
Satzungsbeschluss rechtswirksam herbei-
zuführen, da ansonsten nicht ausge-
schlossen wäre, dass Verhältnisse entste-
hen können, die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften widersprechen. Wir verweisen in 
dem Zusammenhang auf § 19 BauGB und 
§ 8 LBO. 

Die vorgeschlagenen Grundstücksgren-
zen sind im zeichnerischen Teil teilweise 
nicht vollständig bzw. sind durch andere 
Planeinträge überlagert. Beispielsweise 
fehlt die Grundstücksgrenze zwischen den 
beiden nordöstlichen Baufenstern am 
Ende der Stichstraße. Im Bereich des 
Wendehammers wird zudem die Grund-
stückgrenze durch die 5 m-Vermaßung 
überlagert. 

A.3.7 Wir bitten, die Vermaßungen aller getroffe-
nen Festsetzungen im zeichnerischen Teil 
auf Vollständigkeit zu prüfen. Insbeson-
dere erscheint der äußere Umriss des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans im 
Bereich des Grundstücks FIst.-Nr. 149 
nicht eindeutig bestimmbar. Die Bedeu-
tung der im südlichen Ende des Plange-
biets eingetragene Vermaßung „3,1" ist 
unklar. 

Ebenso sollte die eingetragene Knödelli-
nie durchgehend zu erkennen sein. 

Dies wird berücksichtigt. 

Zur Offenlage wurde auf der Grundlage eines neuen 
städtebaulichen Entwurfs die Planzeichnung überar-
beitet. Überlagernde Planeinträge wurden behoben 
und eine vollständige Bemaßung vorgenommen. 

A.3.8 In der Festsetzung Ziffer 2.7 werden 2 
KFZ-Stellplätze pro Wohneinheit festge-
setzt. Die Begründung zum Bedarf er-
scheint schlüssig und nachvollziehbar. Je-
doch können die erforderlichen KFZ-Stell-
plätze nach unserer Einschätzung inner-
halb der festgesetzten Flächen nur auf 
fünf Flurstücken tatsächlich nachgewiesen 
werden. Zudem können sie nur gefangen 
errichtet werden. Bei zulässigen 2 
WE/Wohngebäude erscheint nach unse-
rer Einschätzung die festgesetzte Anzahl 
der KFZ-Stellplätze fraglich. 

Dies wird berücksichtigt. 

Zur Offenlage wurde auf der Grundlage eines neuen 
städtebaulichen Entwurfs die Planzeichnung überar-
beitet. Die festgesetzte Zahl der Kfz-Stellplätze kann 
nun nachgewiesen werden. 

A.3.9 Die geplante Anordnung möglicher Gara-
gen und Carports lässt sich außerdem 
auch aufgrund der unvollständigen Ver-
maßungen im zeichnerischen Teil nicht 
schlüssig nachvollziehen. Nach Ziffer 
1.7.1 sind Garagen und Carports nur in-
nerhalb der Baugrenzen und in den hierfür 
ausgewiesenen Zonen (Ga, Cp) zulässig. 
Dies erscheint zudem durch die Festset-
zung Ziffer 1.7.4, wonach der Abstand der 

Dies wird berücksichtigt. 

Zur Offenlage wurde auf der Grundlage eines neuen 
städtebaulichen Entwurfs die Planzeichnung überar-
beitet. Die Anordnung von Garagen und Carports 
und die Größe der ausgewiesenen Zone kann nun 
nachvollzogen werden. 
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Garagen auf der Seite der Einfahrt zur öf-
fentlichen Verkehrsflächen 5,0 m betragen 
muss, unklar. 

Die Stichstraße zwischen den Flurstücken 
im Nord-Westen endet vor der festgesetz-
ten Bebauungsplangrenze. Die ausgewie-
senen Cp/Ga/Na-Flächen im Nord-Osten 
sind damit nur mit erhöhter Versiegelung 
bzw. aufgrund der benötigten Kurvenra-
dien, nicht einzufahren. Wir regen an, die 
Straße bis zu äußeren Grenze des Gel-
tungsbereichs fortzuführen. 

Nach Ziffer 1.7.3 sind offene Kfz- und 
Fahrrad-Stellplätze im gesamten Bauge-
biet zulässig. Wir bitten zu prüfen, ob an-
stelle des Begriffs „offene" besser die ge-
wählte Formulierung der Begründung 
„nicht überdachte" übernommen werden 
sollte. 

A.3.10 Bei den zur Offenlage noch zu ergänzen-
den Festsetzungen der Gebäude- und 
Traufhöhen bitten wir aufgrund der vor-
handenen Topografie besonderes Augen-
merk auf die ausreichende Bestimmtheit 
der jeweiligen Bezugspunkte zu legen. 

Wir weisen vorsorglich drauf hin, dass z. 
B. das Geländeniveau nach Ausführung 
der Baumaßnahmen ist kein geeigneter 
(unterer) Bezugspunkt für eine Höhenfest-
setzung nach § 18 Abs. 1 BauNVO ist. Be-
zugspunkte müssen feste Bezugspunkte 
sein, deren (Höhen)-Lage von evtl. äuße-
ren Einflüssen unberührt bleibt. Ein Be-
zugspunkt, der auf das Geländeniveau 
nach Ausführung von Baumaßnahmen ab-
stellt, ist dem Belieben des Bauherrn mit 
seinen Vorstellungen der Geländemodel-
lierung überlassen und stellt daher keinen 
hinreichend bestimmten Bezugspunkt dar 
(vgl. u.a. VGH Mannheim, Urt. V. 
09.05.2019, 5 S 2015/17, juris). Sofern 
nicht die konkrete Höhenlage nach § 9 
Abs. 3 BauGB festgesetzt werden soll, re-
gen wir an, andere geeignete Bezugs-
punkte für die Höhenfestsetzung zu be-
stimmen. 

Unter diesem Aspekt bitten wir auch den 
Bezugspunkt der Festsetzung Ziffer 1.7.5 
zur Höhe von Garagen, Carports und Ne-
benanlagen zu definieren. 

Dies wird berücksichtigt. 

Nach der Frühzeitigen Beteiligung wurde eine 
Vermessung durchgeführt. Die daraus resultieren-
den Höhenlinien wurden in die Planzeichnung ein-
gefügt und die Traufhöhe für die jeweiligen Baufens-
ter eingeschrieben. Die Bezugspunkte wurden in 
den Bebauungsvorschriften im Kapitel „Höhe bauli-
cher Anlagen“ festgesetzt. 

A.3.11 Wir bitten, die Festsetzung Ziffer 2.2.2 zu 
prüfen, da keine Regelung zur Höhe der 
zulässigen Überschreitung getroffen 

Dies wird berücksichtigt. 
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wurde. Die Gebäudeseite kann lediglich 
zur Begrenzung der Breite von Vorbauten 
hinzugezogen werden. Untergeordnete 
Bauteile sind mit 1,50 x 5,00 m in § 5 Abs. 
6 Nr. 2 LBO definiert. 

Die Festsetzung wurde geprüft und aufgrund des 
veränderten Entwurfs teilweise gestrichen. 

A.3.12 In der Festsetzung 2.3.2 bitten wir zu prü-
fen, ob die max. zulässige Höhe definiert 
werden sollte. Möglicherweise könnte sie 
ansonsten den örtlichen Bauvorschriften 
zu Einfriedungen entgegenstehen, da sich 
die Anlagen ggf. nahe oder an der stra-
ßenseitigen Grenze befinden können. 

Dies wird berücksichtigt. 

Aufgrund der Höhe von Müllbehältern, die die Hö-
henfestsetzung von Einfriedungen überschreiten, 
wird die maximal zulässige Höhe nicht einge-
schränkt. Dennoch wird ein Mindestabstand zur öf-
fentlichen Verkehrsfläche vorgegeben, um eine Ver-
kehrssicherheit zu gewährleisten. 

A.3.13 Von der festgesetzten Firstrichtung darf 
nach Ziffer 1.5 max. 5° abgewichen wer-
den. Wir bitten einen Hinweis aufzuneh-
men, dass die Einhaltung dieser Festset-
zung im jeweiligen Baugesuch entspre-
chend im Lageplan einzumessen wäre. 

Dies wird berücksichtigt. 

Ein entsprechender Hinweis wird in die Bebauungs-
vorschriften aufgenommen. 

A.3.14 In den örtlichen Bauvorschriften werden 
Dacheindeckungen aus Solarmodulen (z. 
B. Solarziegel) für zulässig erklärt. Es 
sollte hier geprüft werden, ob darunter 
gleichwohl auch Solarmodule, die evtl. 
nachträglich auf der Dacheindeckung an-
gebracht werden soll, noch erfasst sind. 

Dies wird bereits berücksichtigt. 

Neben der Dacheindeckung durch Solarziegel sind 
auch alle weiteren Anlagen, die der solaren Energie-
gewinnung dienen zulässig. 

A.3.15 Wir regen an, die in Ziffer 2.4.1 der örtli-
chen Bauvorschriften verwendete Begriff-
lichkeit „Einfriedungen zu den öffentlichen 
Verkehrsflächen" näher zu konkretisieren. 
Mit der Festsetzung soll die gestalterische 
Wirkung zur Freihaltung der Sichtbezüge 
und zur Verhinderung zu hoher und 
dadurch im Straßenraum „tunnelartig" wir-
kender Einfriedungen erreicht werden. Es 
ist jedoch fraglich, ob es sich beispiels-
weise bei einer parallel zur Straße verlau-
fenden Einzäunung von über 1 m Abstand 
zur Straße noch um eine Einfriedung zu 
den öffentlichen Verkehrsflächen handelt. 
Wie verhält es sich mit einer Einfriedung, 
die vom Straßenrand aus senkrecht zur 
Straße verläuft? Da die Behandlung für die 
Höhenmaße der Einfriedungen entschei-
dungserheblich ist, halten wir eine Präzi-
sierung der Vorschrift für geboten. 

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob 
es aufgrund der Nähe (nach Heraus-
nahme) zum Landschaftsschutzgebiet 
bzw. der vorhandenen lockeren und offe-
nen Bebauung evtl. sinnvoll sein könnte, 
weitere Regelungen zur Gestaltung von 
Einfriedungen zu treffen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Abstand der Einfriedungen zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche wird auf 0,5 m reduziert, wobei im Be-
reich der Wendeanlage ein Mindestabstand von 
1,0 m eingehalten werden muss, um eine Kollision 
insbesondere mit dem Überhang von großen Fahr-
zeugen, wie Müllfahrzeuge, zu vermeiden. Dies ent-
spricht einem angemessenen Maß, um die Beein-
trächtigung des Straßenraums zu vermeiden und 
gleichzeitig die Einfriedung als solche bezeichnen 
zu können. Die Vorgaben zur Höhe und Gestaltung 
der Einfriedungen wird zur Offenlage geprüft und an-
gepasst. 
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A.3.16 Der Bebauungsplan überlagert entlang 
des südwestlichen Rands den bestehen-
den Bebauungsplan "Mittel-Hinter-
Falkau". Der Bebauungsplan sollte im 
Überlagerungsbereich aufgehoben wer-
den. Entgegen den Ausführungen der Be-
gründung ist dies noch nicht im 
Satzungstext erfolgt und sollte noch be-
rücksichtigt werden. Nach Abschluss des 
Verfahrens bitten wir auch um Vorlage ei-
nes maßstabsgerecht ausgeschnittenen 
und beschrifteten neutralen Deckblattes 
zur kennzeichnenden Vorheftung auf den 
überlagerten Bebauungsplan. 

Dies wird berücksichtigt. 

Nach Abschluss des Verfahrens wird ein maßstabs-
gerechtes, neutrales Deckblatt zur gekennzeichne-
ten Vorheftung auf dem überlagerten Bebauungs-
plan erstellt. Auf die Überlagerung des bestehenden 
Bebauungsplans „Mittel-Hinter-Falkau“ wird in der 
Satzung hingewiesen. 

A.3.17 Im Rahmen der Offenlage sind die nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu veröffentli-
chenden Unterlagen und der Inhalt der Be-
kanntmachung über das zentrale Internet-
portal des Landes unter www.uvp-ver-
bund.de zugänglich zu machen (vgl. § 3 
Abs. 2 Satz 5 Hs. 2 BauGB). Gleiches gilt 
gemäß den §§ 6a Abs. 2, 10a Abs. 2 
BauGB für die in Kraft getretene Planung. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3.18 Die Begründung ist zu gegebener Zeit auf 
den Stand der endgültigen Planung unter 
Berücksichtigung des Abwägungsergeb-
nisses zu bringen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Abwägungsinhalte fließen in die Planung ein. 

A.3.19 Wir bitten um weitere Beteiligung am Ver-
fahren und zu gegebener Zeit um Über-
mittlung einer Ergebnismitteilung zu den 
von uns ggf. vorgetragenen Anregungen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Eine Beteiligung am weiteren Verfahren wird zuge-
sichert. 

A.4 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 420 Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

A.4.1 Landschaftsschutzgebiet 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des 
Landschaftsschutzgebiets „Feldberg-
Schluchsee". Die Ausweisung der Flächen 
als Bebauungsplan stehen dem Schutz-
zweck des Landschaftsschutzgebiets ent-
gegen. 

Damit der Flächennutzungsplan geneh-
migt und der Bebauungsplan als Satzung 
beschlossen werden kann, ist zu prüfen, 
ob die Entlassung der Flächen aus dem 
Landschaftsschutzgebiet möglich ist. Hier-
für ist grundsätzlich (wie auch bereits in 
der E-Mail vom 03.08.2021 mitgeteilt) eine 
umfassende und nachvollziehbare Alter-
nativenprüfung durchzuführen. 

Der Begründung ist unter Ziffer 1.4 zu ent-
nehmen, dass der Bebauungsplan nicht 

Dies wird berücksichtigt. 

Nach der Offenlage der parallel laufenden 20. Flä-
chennutzungsplanänderung wurde der Antrag zur 
Herausnahme des Plangebiets aus dem Land-
schaftsschutzgebiet bei der Unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB) eingereicht. Nach Aussagen der UNB 
ist das Landschaftsschutzgebiet zum Zeitpunkt der 
Offenlage des Bebauungsplans in der Änderung 
und es ist zu erwarten, dass die Änderung in Kürze 
wirksam ist. 

Die Alternativenprüfung wurde im Rahmen der 
20. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplan 
durchgeführt.  

http://www.uvp-verbund.de/
http://www.uvp-verbund.de/
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aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
werden kann und daher eine punktuelle 
Flächennutzungsplanänderung durchge-
führt werden soll. Weiterhin soll für die neu 
ausgewiesene Wohnbaufläche auf land-
wirtschaftlicher Fläche, an anderer Stelle 
im Gemeindegebiet, Wohnbaufläche als 
Grünfläche oder landwirtschaftliche Flä-
che ausgewiesen werden. Welche konkre-
ten Flurstücke herangezogen werden, soll 
bis zur Offenlage entschieden werden. Wir 
weisen darauf hin, dass in diesem Zusam-
menhang auch zu prüfen ist, ob diese Flä-
chen geeignet sind, um sie als Ersatz für 
durch das Plangebiet entfallenden Flä-
chen in das Landschaftsschutzgebiet 
„Feldberg-Schluchsee" aufzunehmen. 

Sofern die Aufnahme der Tauschflächen in 
das Landschaftsschutzgebiet „Feldberg-
Schluchsee" nicht möglich sein sollte, ist 
eine Gesamtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes, mindestens jedoch eine 
Teilfortschreibung für das gesamte Ge-
meindegebiet Feldberg erforderlich. In die-
sem Verfahren ist der notwendige Wohn-
raumbedarf darzustellen. 

Der Antrag auf Entlassung der Flächen 
aus dem Landschaftsschutzgebiet ist frü-
hestens zur Offenlage der Flächennut-
zungsplanänderung einzureichen. 

A.4.2 Den Unterlagen liegen ein Vorschlag zu 
Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung (Stand: 10.11.2023) sowie 
eine artenschutzrechtliche Relevanzprü-
fung (Stand: 09.11.2023) vom Büro faktor-
grün bei. Zu diesen nehmen wir aus Sicht 
des Natur- und Landschaftsschutzes Rah-
men der Frühzeitigen Beteiligung wie folgt 
Stellung: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.2.1 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

Zur Beurteilung des mit der Aufstellung 
des Bebauungsplans erfolgenden Ein-
griffsumfangs ist eine vollständige Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung, die daraus 
resultierenden Vermeidungs-/Minimie-
rungsmaßnahmen sowie (vorgezogene) 
Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen im Rah-
men der Offenlage vorzulegen. Wir weisen 
daher darauf hin, dass eine abschließende 
naturschutzfachliche Prüfung zum derzei-
tigen Verfahrensstand nicht möglich ist. 

 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wird zur Offen-
lage ergänzt. 
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A.4.2.2 Artenschutz 

Der Relevanzprüfung ist unter Ziffer 5.3 zu 
entnehmen, dass im Plangebiet das Vor-
kommen der Artengruppen Vögel, Repti-
lien und Schmetterlinge nicht ausge-
schlossen werden kann. Es sind daher 
weitergehende Untersuchungen erforder-
lich. Die Relevanzprüfung enthält deshalb 
u.a. auch Angaben zur jeweils vorgesehe-
nen Kartiermethodik. Diese sind zum aktu-
ellen Stand aus naturschutzfachlicher 
Sicht plausibel. 

Wir weisen in diesem Zusammenhang da-
rauf hin, dass die abschließenden Ergeb-
nisse für die naturschutzrechtliche Prü-
fung spätestens im Rahmen der Offenlage 
vorzulegen sind. 

Dies wird berücksichtigt. 

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde 
durchgeführt und liegt als Anlage dem Umweltbe-
richt bei. 

A.4.3 Sicherung Ausgleichsmaßnahmen 

Soweit die Gemeinde Feldberg die Durch-
führung des erforderlichen Ausgleichs an-
statt durch bauplanerische Darstellung 
und Festsetzungen im Bebauungsplan au-
ßerhalb eines Bebauungsplanes durch 
sonstige Maßnahmen i. S. d. § 1a Abs. 3 
Satz 2 2. Halbsatz BauGB vorsieht, hat sie 
nachzuweisen, dass die Flächen, die für 
den Ausgleich herangezogen werden, 
auch tatsächlich dafür geeignet und ver-
fügbar sind. In der Begründung ist eine da-
hingehende Aussage zur Verfügbarkeit 
der Flächen für die Ausgleichsplanungen 
zu treffen. Soweit der Ausgleich durch 
sonstige Maßnahmen auf Flächen vorge-
sehen ist, die nicht im Eigentum der Ge-
meinde stehen, hat die Gemeinde Feld-
berg zu gewährleisten, dass die dauer-
hafte Pflege der Maßnahmen und die Ver-
fügbarkeit der Flächen sichergestellt ist. 

Wir empfehlen hierfür eine vertragliche 
Regelung mit dinglicher Sicherung mit den 
jeweiligen privaten Grundstückseignern zu 
treffen. Der Vertrag sollte vor dem Sat-
zungsbeschluss geschlossen sein und 
auch eine vertragliche Regelung enthal-
ten, in der sich der/die Grundstückseigen-
tümer/in zur Duldung der Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen durch die Ge-
meinde Feldberg verpflichtet, mit entspre-
chender Sicherung im Grundbuch (be-
schränkt persönlichen Dienstbarkeit). 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Herstellung einer externen Ausgleichsmaß-
nahme erfolgt nordöstlich angrenzend an das Plan-
gebiet auf dem Grundstück des Vorhabenträgers. 
Die Zustimmung zur Umsetzung durch den Grund-
stückseigentümer ist damit gegeben. Eine Siche-
rung im Grundbuch oder durch einen Vertrag ist 
nicht Teil des Bebauungsplans. 
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A.4.4 Kompensationsverzeichnis 

Die externen Ausgleichs-/Kompensations-
maßnahmen sind von der Gemeinde Feld-
berg in das Kompensationsverzeichnis 
einzustellen (§ 18 Abs. 2 Naturschutzge-
setz i.V.m. § 17 Abs. 6 Satz 2 BNatSchG). 
Hierfür steht den Gemeinden ein Zugang 
zu den bauplanungsrechtlichen Abteilun-
gen der Webanwendung „Kompensations-
verzeichnis & Ökokonto Baden-Württem-
berg" unter 
http://www.lubw.bwl.de/servlet/is/71791/» 
Zugang Kommune (Bauleitplanung) zur 
Verfügung. 

Nach Eintragung der externen Ausgleichs-
maßnahmen in die bauplanungsrechtliche 
Abteilung des Kompensationsverzeichnis-
ses ist die Untere Naturschutzbehörde 
hiervon zu benachrichtigen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Durchführung erfolgt durch die Gemeinde oder 
von einer beauftragten Fachperson. 

A.4.5 Gestaltung der Nebenanlagen: 

Gemäß der Planzeichnung vom 
21.11.2023 (s. Begründung) sind die „Flä-
chen für Nebenanlagen, Stellplätze, Gara-
gen und Gemeinschaftsanlagen" u.a. im 
Norden der Gebäude bis zur Grundstücks-
grenze zulässig. 

In dem auf Seite 8 der Begründung enthal-
tenen Gestaltungsplan (vom 21.11.2023) 
sind Nebenanlagen in Richtung Norden 
nicht bzw. von der Grundstücksgrenze ab-
gerückt dargestellt. Da hierdurch eine ent-
sprechende Eingrünung des Plangebiets 
zur Ortsrandlage ermöglicht wird, empfeh-
len wir aus naturschutzfachlicher Sicht auf 
die Festsetzungen der Nebengebäude im 
Norden zu verzichten bzw. die Flächen-
ausdehnung zu reduzieren. 

In diesem Zusammenhang sollte weiterhin 
geprüft werden, ob am nordöstlichen Rand 
des Plangebiets durchgängig eine private 
oder öffentliche Grünfläche mit Pflanzge-
boten (von standortsheimischen Gehölzen 
und Bäume) festgesetzt werden kann. 
Dies ermöglicht eine wirkungsvolle Orts-
randeingrünung zur Abgrenzung zur offe-
nen Landschaft an das direkt angren-
zende Landschaftsschutzgebiet „Feld-
berg-Schluchsee", zum Schutz der Tier-
welt und zur Reduzierung der Störwirkun-
gen durch die Wohnbebauung auf die an-
grenzende offene Landschaft. 

 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Da der Bebauungsplan zur Offenlage grundlegend 
überarbeitet wurde ist aufgrund des kleinen Plange-
biets eine Plangebietseingrünung kaum umsetzbar. 

http://www.lubw.bwl.de/servlet/is/71791/
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A.4.6 Außenbeleuchtung 

Wir begrüßen die Festsetzungen zur Au-
ßenbeleuchtung (Ziffer 1.10.3 der Bebau-
ungsvorschriften). Aufgrund der Ortsrand-
lage sollte aus naturschutzfachlicher Sicht 
zusätzlich geprüft werden, ob zum Schutz 
der Tierwelt, des Landschaftsbilds und zur 
Reduzierung der Lichtverschmutzung eine 
Fassadenbeleuchtung sowie die Beleuch-
tung von Gehölzen und Gartenelementen 
in der Dämmerungs- und Nachtzeit voll-
ständig ausgeschlossen werden kann. 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Ein Hinweis zur Außenbeleuchtung wird in die Be-
bauungsvorschriften aufgenommen. 

A.4.7 Pflanzliste 

Aus naturschutzfachlicher Sicht empfeh-
len wir, die Pflanzliste im Anhang 5 um 
weitere standortsheimische Bäume und 
Sträucher zu erweitern. Entsprechende 
Vorschläge können der Anlage 1 Pflanz-
liste „Gebietsheimische Gehölze in der 
Gemeinde Feldberg" entnommen werden. 

 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Zahlreiche großkronige Bäume sind für das kleine 
Plangebiet7Wohngebiet wegen der beengten Ver-
hältnisse nicht geeignet. Es handelt sich bei der 
Pflanzliste nicht um eine Vorgabe, sondern um eine 
Liste mit Empfehlungen. Dieser Liste wird die Trau-
benkirsche noch hinzugefügt. 
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A.4.8 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten 
von Niederschlagswasser 

Gemäß Ziffer 2.8 der Bebauungsvorschrif-
ten werden die Vorgaben zum Sammeln 
und Rückhalten von Niederschlagswasser 
zur Offenlage ergänzt. Um das Nieder-
schlagswasser dezentral zu sammeln und 
vor Ort wiederzuverwenden, wäre es aus 
naturschutzfachlicher Sicht wünschens-
wert, wenn die Installation von Zisternen 
verpflichtend festgesetzt wird. 

Dies wird berücksichtigt. 

Zur Offenlage liegt den Bebauungsplanunterlagen 
ein Entwässerungskonzept bei. Dieses sieht vor, 
dass aufgrund der Hanglage und der Bodenbe-
schaffenheit eine Rückhaltung des Niederschlags-
wasser in Retentionszisternen zu erfolgen hat. Die 
Errichtung von Retentionszisternen wird zur Offen-
lage in die örtlichen Bauvorschriften verpflichtend 
aufgenommen. 
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A.5 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 430/440 Umweltrecht / Wasser und Boden 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

A.5.1 Bodenschutz  

A.5.1.1 Hinweis Auf- und Einbringen von Materia-
lien in und auf den Boden (§§ 6 bis 8) 

Beim Auf- und Einbringen von Materialien 
in und auf den Boden sind die Bestimmun-
gen nach § 6 - 8 der BBodSchV n. F. (Neu-
fassung Bundesbodenschutzverordnung 
zu beachten und umzusetzen. Im Zweifel 
ist, zur Gewährleistung einer fachgerech-
ten Umsetzung, eine sachkundige Person 
hinzuzuziehen. 

Generell gilt für das Auf- und Einbringen 
von Materialien in und auf den Boden 
(§§ 6 bis 8 BBodSchV): Das Bodenmate-
rial oder Baggergut muss sich zur Boden-
bildung eignen d. h. das Material muss als 
Bestandteil des Ökosystems wieder Bo-
denfunktionen übernehmen können. 

Vor dem Auf- und Einbringen von Materia-
lien gemäß §§ 6 bis 8 ist nach DIN 19731 
der kulturfähige Oberboden des Urgelän-
des im Vorfeld abzuschieben (keine Über-
schüttung). 

Grundsätzlich ist für das Auf- und Einbrin-
gen von Materialien in und auf den Boden 
(§§ 6 bis 8) im Rahmen von Baumaßnah-
men die Verwendung von Bodenmaterial 
(BM) oder Baggergut (BG) zulässig, so-
fern: 

a) es sich um Bodenmaterial ohne 
Oberboden handelt, 

b) das Baggergut aus Sanden, Kiesen 
mit Feinkornanteil (< 63 µm) von max. 
10 M% zusammengesetzt ist, 

c) es max. 10 Vol.% Fremdbestandteile 
und unvermeidbaren Anteil Störstoffe 
enthält, 

d) die Vorsorgewerte nach Anlage 1 Tab. 
1 und 2 einhalten oder das Material als 
BM-0/ 

e) BG-0 gemäß Ersatzbaustoffverord-
nung (EBV) klassifiziert ist 

Die Probennahme ist von § 18 BBodSchG 
Sachverständigen/Personen mit ver-
gleichbarer Sachkunde zu entwickeln, be-
gründen, begleiten und dokumentieren zu 
lassen. Es gilt eine Dokumentations-/Auf-
bewahrungspflicht der Untersuchungser-
gebnisse 10 Jahre (§ 6 Abs. 7). 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis wird in den Bebauungsvorschriften auf-
genommen. 
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A.5.1.2 Hinweise zum Umgang mit kulturfähigem 
Boden/Mutterboden 

Zur Gewährleistung eines sparsamen, 
schonenden und haushälterischen Um-
gangs mit dem Boden ist überschüssiger 
kulturfähiger Boden (hier: bis zu 2 m) ge-
mäß § 6 - 8 BBodSchV einer hochwertigen 
Verwertung im Sinne 3.3.3 DIN 19639 zu-
zuführen. D. h. er darf nicht zum Verfüllen 
von Abgrabungen, Gruben oder Tage-
bauen verwendet werden, sondern muss 
für die Herstellung einer durchwurzelbaren 
Bodenschicht (z. B. Gestaltung von Grün-
anlagen), oder für Rekultivierungs- und 
Bodenverbesserungsmaßnahmen einge-
setzt werden. 

Kulturfähiger Boden (durchwurzelbare Bo-
denschicht) besteht i.d.R. aus einer humo-
sem Oberbodenschicht und weniger bzw. 
nicht-humosem Unterboden. 

Ober- und Unterboden sind entsprechend 
BBodSchV und DIN 19731 schonend und 
getrennt voneinander auszubauen. Sie 
dürfen nicht vermischt werden und müs-
sen getrennt voneinander gelagert wer-
den. Im Unterboden weisen Farbunter-
schiede, zunehmender Steingehalt, Ver-
änderung der Musterung und/oder der 
Dichte auf einen Horizontwechsel hin. Un-
terböden mit unterschiedlichen Steinge-
halten, Farben, Mustern und/oder Dichte 
(Horizonte) sind getrennt auszubauen und 
zu lagern. 

Zur Gewährleistung eines sparsamen, 
schonenden und haushälterischen Um-
gangs mit dem kulturfähigen Mutterboden 
raten wir ausdrücklich, im Zuge der Bau-
feldfreimachung bzw. spätestens zum 
Zeitpunkt der Erschließung, den Oberbo-
den im gesamten Planbereich abzuschie-
ben und seitlich zu lagern. 

Ausgebaute Böden (Ober- und Unterbo-
den) sind fachgerecht entsprechend DIN 
19731 zwischenzulagern und im nut-
zungsfähigen Zustand zu erhalten und vor 
Verlust und Verunreinigung zu schützen. 

Beim Wiedereinbau sind die natürlichen 
Schichtfolgen und -mächtigkeiten aus 
Ober- und Unterboden und Untergrund 
wiederherzustellen. Dabei sind übermä-
ßige Verdichtungen entsprechend DIN 
19731 zu vermeiden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis wird in den Bebauungsvorschriften auf-
genommen. 
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Alle Bodenarbeiten sind nur bei geeigne-
ter, möglichst trockener Witterung bis zu 
maximal steif-plastischer Konsistenz zu-
lässig; nach ergiebigen Niederschlägen, 
bei Bildung von Pfützen oder weich-plasti-
scher Konsistenz sind den Boden beein-
trächtigende Arbeiten einzustellen. Nur 
Böden mit geeigneten Mindestfestigkeiten 
dürfen befahren, aus- oder eingebaut wer-
den. Die Grenzen der Befahrbarkeit und 
Bearbeitbarkeit nach den geltenden tech-
nischen Normen (z.B. DIN 18915, DIN 
19639, DIN 19731, etc.) sind jeweils zu be-
achten und einzuhalten. 

Hinweis: Böden in den Konsistenzberei-
chen ko1 und ko2 (fest bis halbfest) kön-
nen gut bearbeitet und befahren werden. 
Konsistenz „halbfest": Bodenfarbe dunkelt 
bei Wasserzugabe nach, Bodenmaterial 
ist noch ausrollbar, aber bröckelnd, lässt 
sich nicht kneten. Für Böden im Konsis-
tenzbereich ko3 (steif-plastisch) können 
die Arbeiten unter Berücksichtigung des 
„Nomogramm zur Ermittlung des maximal 
zulässigen Kontaktflächendruckes" fortge-
setzt werden. Konkrete Hinweise zur Be-
stimmung der Konsistenz finden sich in 
den DIN-Normen 18915 und 19639 (Kon-
sistenzklasse 4 und kleiner). 

Im Rahmen der Ausführungsplanung sind 
Flächeneinteilungen, Befahrungsstrecken 
bzw. Baustraßen, geeignete Maschinen-
technik und die Logistik der Bodenarbeiten 
detailliert auszuarbeiten und ggf. mit der 
Unteren Bodenschutzbehörde abzustim-
men. 

A.5.1.3 Nachsorgender Bodenschutz 

Im Zuge der Neuversiegelung geht hoch-
wertiger Boden verloren. Verluste können 
dadurch minimiert werden, dass kulturfähi-
ger Boden sachgerecht gewonnen und zur 
Bodenverbesserung auf landwirtschaftli-
chen Nutzflächen zur Verfügung gestellt 
wird. Im unmittelbaren Umfeld der Planung 
befinden sich landwirtschaftliche Nutzflä-
chen, die für eine Bodenverbesserung ge-
eignet sind. 

Zum Schutz des sparsamen und schonen-
den Umgangs mit Boden nach § 1a Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) und §§ 1+7 
BBodSchG sollte die hochwertige Verwer-
tung von kulturfähigem Boden bereits im 
Zuge der Erschließung und Bebauung 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis wird in den Bebauungsvorschriften auf-
genommen. 
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berücksichtigt werden. Die untere Boden-
schutzbehörde kann bei Bedarf entspre-
chende Flächen vermitteln oder relevante 
Daten (z.B. potenzielle Bodenauftragsflä-
chen) zur Verfügung stellen. 

Wir empfehlen, alle Erdbaumaßnahmen 
von einem Fachbauleiter mit Sachkunde 
der Bodenkundlichen Baubegleitung 
(BBB) überwachen zu lassen. Erfahrungs-
gemäß können mit Beteiligung einer fach-
kundigen BBB in der Planungs- und Um-
setzungsphase teilweise erhebliche Kos-
ten aufgrund geringerer Flächeninan-
spruchnahme und verringerter Bodenbe-
wegung eingespart werden. Eine BBB 
kann bei rechtzeitiger Beteiligung außer-
dem zu einer kosten- und verfahrensopti-
mierten Bodenverwertung und -entsor-
gung beitragen. Kulturfähige Boden-
schichten können dadurch einer hochwer-
tigen Verwertung (Bodenverbesserung) 
zugeführt und eine kostenintensive Ent-
sorgung vermieden werden. 

Weitergehende Informationen zum Thema 
„Vor- und nachsorgender Bodenschutz" 
erteilt die untere Bodenschutzbehörde 
(Fachbereich Wasser und Boden) beim 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. 

A.5.2 Wasserversorgung / Grundwasser-
schutz 

Es wird in Kap. 3.1 der Bebauungsvor-
schriften auf die Lage in der Zone IIIB des 
Wasserschutzgebiets (WSG) zum Schutz 
des Grundwassers im Einzugsgebiet der 
Wassergewinnungsanlage Gruppenwas-
serversorgung Hochschwarzwald des 
Zweckverbandes Gruppenwasserversor-
gung Hochschwarzwald mit Sitz in 
Schluchsee (WSG-Nr. 315059) hingewie-
sen. 

Wir empfehlen nachfolgende Ergänzun-
gen: 

Die entsprechenden Schutzvorschriften 
aus der geltenden Rechtsverordnung vom 
15.01.2001 sind zu beachten. 

Aufgrund der Lage in der Zone IIIB eines 
Wasserschutzgebiets sind für die Abwas-
serleitungen die Vorgaben des Arbeits-
blatts DWA-A 142 „Abwasserleitungen 
und -kanäle in Wassergewinnungsgebie-
ten" zu beachten. Abwasserleitungen sind 
nach DWA-A 142 entsprechend der 

Dies wird berücksichtigt. 

Die empfohlene Ergänzung wurde in die Bebau-
ungsvorschriften im Kapitel „Wasserschutzgebiet“ 
hinzugefügt. 
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Gefährdungsabschätzung (hoch) auszu-
führen und die Anforderungen sollten in 
den Bebauungsvorschriften festgesetzt 
werden. Die Details können mit dem Fach-
bereich 440, Wasser und Boden abge-
stimmt werden. 

Bei Beachtung der o.g. Vorgaben beste-
hen aus Sicht des Grundwasserschutzes 
und der Wasserversorgung grundsätzlich 
keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

A.5.3 Abwasserbeseitigung / Regenwasser-
behandlung 

Das Thema Niederschlagswasserbeseiti-
gung soll erst zur Offenlage ergänzt wer-
den, daher derzeit keine Hinweise. 

Dies wird zur Kenntnis genommen 

 

A.6 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 450 Gewerbeaufsicht 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

A.6.1 Die Lärmeinwirkungen durch den Garten- 
und Landschaftsbaubetrieb sind in der Of-
fenlage abzuwägen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Aufgrund der überwiegend vorherrschenden Süd-
westwinde und der Tatsache, dass bereits heute 
Wohnbebauung nördlich des Plangebiets näher am 
Hof liegen, ohne das bisher Immissionskonflikte be-
kannt wurden, ist davon auszugehen, dass keine er-
heblichen Immissionskonflikte mit dem geplanten 
Baugebiet zu erwarten sind. Zudem handelt es sich 
bei dem Inhaber des Landschaftsbaubetriebs um 
den Vorhabenträger, so dass Konflikte unmittelbar 
ausgeräumt werden können. Weitere Konfliktpoten-
ziale werden daher nicht erwartet. 

A.6.2 Für die Beurteilung des Verkehrslärms ist 
die Gemeinde selbst zuständig. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6.3 Der Fachbereich Landwirtschaft hat auf 
landwirtschaftliche Betriebe im Umkreis 
von 600 m hingewiesen, welche bislang 
nicht in den Unterlagen zum Bebauungs-
plan beschrieben waren. Diese sind im 
Rahmen der Offenlage detailliert aufzufüh-
ren und zu bewerten. Wir empfehlen 
hierzu die Stellungnahme eines geeigne-
ten Büros um ein mögliches Konfliktpoten-
tial auszuschließen. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass gemäß der Technischen 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA 
Luft) für Wohngebiete einen Immissions-
richtwert von 0,10 vorgegeben ist. 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Das Plangebiet knüpft an die bestehende Bebauung 
an und ist daher in fast allen Himmelsrichtungen von 
einer Wohnbebauung umgeben, die damit näher an 
landwirtschaftlichen Betrieben liegt und somit be-
reits bei der bestehenden Bebauung ein Konfliktpo-
tenzial vorliegen müsste. Lediglich im Norden stellt 
die nächste Bebauung der in der Stellungnahme 6.1 
beschriebene Landschaftsbaubetrieb dar, der ein-
zelne Tiere hält. Da es sich hierbei um den Vorha-
benträger handelt, können mögliche Konfliktpotenzi-
ale unmittelbar ausgeräumt werden. Weitere Kon-
fliktpotenziale werden daher nicht erwartet. 

A.6.4 Erdmassenausgleich 

Im Sinne einer Abfallvermeidung und -Ver-
wertung sowie im Sinne des Boden- und 
Klimaschutzes soll im Planungsgebiet 
gem. § 3 Abs. 3 LKreiWiG ein Erdmassen-
ausgleich erfolgen (zum Beispiel durch 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Geländemodellierung, Höherlegung der 
Erschließungsstraßen), wobei der Baugru-
benaushub vorrangig auf den Grundstü-
cken verbleiben und darauf wieder einge-
baut werden soll, soweit Dritte dadurch 
nicht beeinträchtigt werden. 

Die Vorteile eines Erdmassenausgleichs 
vor Ort sind: 

▪ mehr Gefälle bei der Kanalisation, 
▪ erhöhter Schutz bei Starkregen, 
▪ Klimaschutz durch Vermeidung von 

Transporten, 
▪ Verwertung statt Entsorgung und Kos-

tenersparnis durch Wegfall der Ab 
fuhr/Entsorgung. 

Für den Fall, dass ein Erdmassenaus-
gleich nicht möglich sein sollte, sollten die 
Gründe hierfür in der Begründung zum Be-
bauungsplan bzw. im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan dargelegt werden. 

Sofern ein Erdmassenausgleich im Be-
reich des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans nicht möglich ist, sind über-
schüssige Erdmassen anderweitig zu ver-
werten. Diesbezüglich soll die Gemeinde 
selbst Maßnahmen ermitteln, wie z.B. die 
Verwertung für 

▪ Lärmschutzmaßnahmen, 
▪ Dämme von Verkehrswegen, 
▪ Beseitigung von Landschaftsschäden, 

etc. 

Unbelasteter Erdaushub kann für Boden-
verbesserungen, für Rekultivierungsmaß-
nahmen oder anderen Baumaßnahmen 
verwendet werden, soweit dies technisch 
möglich, wirtschaftlich zumutbar und 
rechtlich zulässig ist. 

Erst nach gründlicher Prüfung einer sinn-
vollen Verwertung des Materials kann eine 
Entsorgung auf einer Erdaushubdeponie 
als letzte Möglichkeit in Frage kommen. 
Hierbei gilt zu beachten, dass die Erdaus-
hubdeponien über begrenzte Verfüllmen-
gen verfügen und wertvolles Deponievolu-
men nicht durch unbelastetes und bau-
technisch weiterhin nutzbares Bodenma-
terial erschöpft werden sollte. Insbeson-
dere Kies kann im Regelfall als Rohstoff 
weitere Verwendung finden. Für Oberbo-
den ist die Verwertung in Rekultivierungs-
maßnahmen zu prüfen. 
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Auf die Möglichkeit, auf der Grundlage des 
§ 74 Abs. 3 Ziffer 1 LBO durch örtliche 
Bauvorschriften zu bestimmen, dass die 
Höhenlage der Grundstücke erhalten oder 
verändert wird, um überschüssigen Bo-
denaushub zu vermeiden, wird in diesem 
Zusammenhang hingewiesen. 

A.7 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 470 Vermessung und Geoinformation 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

Beabsichtigte eigene Planungen und 
Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstandes: 

 

A.7.1 Im Bereich der Flurstücke 149/15 und 
205/5 wurden bauliche Veränderungen 
durchgeführt, die im Liegenschaftskatas-
ter noch nicht eingetragen sind. Das Luft-
bild ergibt eine Erweiterung des Garten-
hauses auf Flurstück 205/5, die sich even-
tuell auf das Nachbarflurstück erstreckt. 
Dies könnte zu einem Konflikt mit der vor-
gesehenen Nutzung als Erschließungs-
straße des neuen Baugebietes führen. 

Diese baulichen Veränderungen werden 
demnächst durch eine Liegenschaftsver-
messung erfasst. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Das Nachbarflurstück wird nicht mehr als Erschlie-
ßungsstraße vorgesehen. Damit bleibt die bauliche 
Veränderung für den vorliegenden Bebauungsplan 
außer Betracht. 

A.8 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 520 Brand- und Katastrophenschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

A.8.1 Für Gebäude, deren zweiter Rettungsweg 
über Rettungsgeräte der Feuerwehr si-
chergestellt werden muss, sind in Abhän-
gigkeit der Gebäudehöhe entsprechende 
Zugänge bzw. Zufahrten und Aufstellflä-
chen zu schaffen (§ 2 Abs. 1-4 LBOAVO). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.9 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 530 Wirtschaft und Klima 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

A.9.1 Wir begrüßen, dass Nebenanlagen, die 
der Versorgung des Plangebietes dienen, 
überall zulässig sind, so dass z.B. Tra-
fostationen zu einem späteren Zeitpunkt 
nach Bedarf ergänzt werden können, was 
insbesondere mit Blick auf eine Ertüchti-
gung des Stromnetzes i. V. m. Wärme-
pumpen oder Elektromobilität nötig und 
hilfreich sein kann. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.9.2 Ebenso begrüßen wir aus Sicht der Klima-
anpassung die Festsetzung zur Anpflan-
zung von Kletterpflanzen an den Außen-
wandflächen von Nebenanlagen und Ga-
ragen, weil sie einen Beitrag zur Verbes-
serung des Mikroklimas leisten (Kühlung 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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durch Verschattung und Wasserverduns-
tung, Verbesserung der Luftqualität durch 
Sauerstoffproduktion und Filterwirkung). 

A.9.3 Wir begrüßen weiterhin den Hinweis, dass 
die Kombination von solarer Energieer-
zeugung und Dachbegrünung förderlich 
ist, weil die Kühlwirkung der Dachbegrü-
nung sich positiv auf den Wirkungsgrad 
der Solaranlagen auswirkt und somit einen 
Beitrag für den Klimaschutz leistet. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.9.4 Im Sinne der Klimaanpassung empfehlen 
wir, als Hinweis ergänzend zu den Örtli-
chen Bauvorschriften folgende Ausführun-
gen aufzunehmen: „Material und Farbe 
der Gebäude sollten so gewählt werden, 
dass eine Aufheizung der Gebäude weit-
gehend vermieden wird (helle Farben, Ma-
terialien, die sich wenig aufheizen). Damit 
wird nicht nur der nachträgliche Kühlbe-
darf im Gebäude selbst, sondern auch die 
Aufheizung der Umgebung (Hitzeinsel) re-
duziert." 

Dies wird berücksichtigt. 

Ein entsprechender Hinweis wurde in die Bebau-
ungsvorschriften im Kapitel „Gebäudegestaltung“ 
aufgenommen. 

A.10 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 580 Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

A.10.1 Teilflächen der Flurstücke Nrn. 149, 
149/15 und 205 über ca. 0,35 ha auf der 
Gemarkung Falkau sollen als allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesen werden. Aktuell 
wird der Planbereich und die umliegenden 
Grünlandflächen von dem angrenzenden 
Tierhalter (Ziegen, Rinder, Pferd), dessen 
Wirtschaftsgebäude nur ca. 65 m in nord-
östlicher Richtung von der Plangrenze ent-
fernt ist, als Mähweide genutzt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.2 Im Umkreis von 600 m befinden sich vier 
Tierhaltungsbetriebe (Milchkuhhaltung, 
Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde), die 
Bestandsschutz genießen. In Wohngebie-
ten ist entsprechend der Technische An-
leitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) 
Anhang 7 ein Immissionswert von 0,10 an-
zusetzen. Die Entscheidung über die an-
zusetzenden Immissionswerte trifft die zu-
ständige untere Immissionsschutzbe-
hörde. Die Beurteilung, ob sich das aktu-
elle Wohnbauvorhaben schädlichen Im-
missionen aussetzt, erfolgt durch die un-
tere Immissionsschutzbehörde. Im Zwei-
felsfall müssen die erforderlichen Mindest-
abstandsflächen über einen externen 
Sachverständigen festgestellt werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet knüpft an die bestehende Bebauung 
an und ist daher in fast allen Himmelsrichtungen von 
einer Wohnbebauung umgeben, die damit näher an 
landwirtschaftlichen Betrieben liegt und somit be-
reits bei der bestehenden Bebauung ein Konfliktpo-
tenzial vorliegen müsste. Lediglich im Norden stellt 
die nächste Bebauung der in der Stellungnahme 6.1 
beschriebene Landschaftsbaubetrieb dar, der nur 
noch einige wenige Tiere hält (5 Ziegen, 4 Rinder, 
15 Hühner). 

Durch die hier vorherrschenden Südwestwinde wer-
den auftretende Gerüche vom Hof nicht zum geplan-
ten Baugebiet sondern in die entgegengesetzte 
Richtung an die sehr viel näher gelegenen Wohnbe-
bauung in der Schuppenhörnlestraße getragen.    
Immissionskonflikte sind bislang nicht bekannt, so 
dass davon auszugehen, dass keine erheblichen 
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Immissionskonflikte mit dem geplanten Baugebiet 
zu erwarten sind. Zudem handelt es sich bei dem 
Inhaber des Landschaftsbaubetriebs um den Vorha-
benträger, so dass dieser Konflikten unmittelbar be-
gegnen könnte. Ein Geruchsgutachten wird im vor-
liegenden Fall daher nicht für notwendig erachtet. 

A.10.3 Erforderlicher Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen sowie ggfls. externe Kom-
pensationsmaßnahmen werden erst im 
weiteren Verlauf bzw. zur Offenlage er-
gänzt. Sofern landwirtschaftliche Flächen 
für den Ausgleich herangezogen werden, 
müssen wir als zuständige untere Land-
wirtschaftsbehörde rechtzeitig bzw. noch 
in der Planungsphase an der Flächensu-
che beteiligt werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die geplante Ausgleichsmaßnahme (Erstellung ei-
ner Trockenmauer) führt nicht zu einer Beanspru-
chung landwirtschaftlicher Flächen. 

A.10.4 Folgende Hinweise müssen im weiteren 
Verfahren berücksichtigt werden: 

 

A.10.4.1 Bei der Planung ist darauf zu achten, dass 
Wohngebiete nicht so nahe an beste-
hende landwirtschaftliche Betriebe, insbe-
sondere an Betriebe mit Tierhaltung her-
anrücken, da ansonsten Konflikte wegen 
landwirtschaftlicher Geruchs-, Lärm- und 
Staubemissionen zu befürchten sind. Der 
Bestandsschutz landwirtschaftlicher Be-
triebe ist mehrfach höchstrichterlich bestä-
tigt worden. Im Zweifelsfall müssen die er-
forderlichen Mindestabstandsflächen über 
einen externen Sachverständigen festge-
stellt werden. 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Aufgrund der überwiegend vorherrschenden Süd-
westwinde und der Tatsache, dass bereits heute 
Wohnbebauung nördlich des Plangebiets näher am 
Hof liegen, ohne das bisher Immissionskonflikte be-
kannt wurden, ist davon auszugehen, dass keine er-
heblichen Immissionskonflikte mit dem geplanten 
Baugebiet zu erwarten sind. Zudem handelt es sich 
bei dem Inhaber des Landschaftsbaubetriebs um 
den Vorhabenträger, so dass Konflikte unmittelbar 
ausgeräumt werden können. Weitere Konfliktpoten-
ziale werden daher nicht erwartet. 

A.10.4.2 Die Zufahrt zu und von landwirtschaftli-
chen Grundstücken muss nach einer Be-
bauung erhalten bleiben. Sind Änderun-
gen unumgänglich, so müssen eventuelle 
Hindernisse und Umwege noch zumutbar 
und mit künftig größeren Maschinen auch 
befahrbar sein. 

Dies wird berücksichtigt. 

In der Planzeichnung wurde eine entsprechender 
landwirtschaftlicher Weg ergänzt. 

A.10.4.3 Die an das Plangebiet angrenzenden Flä-
chen werden weiterhin landwirtschaftlich 
als Grünland genutzt. Auch unter Einhal-
tung der guten fachlichen Praxis entste-
hen durch die Bewirtschaftung Emissio-
nen wie Staub, Gerüche und Lärm. Diese 
sind als ortsüblich hinzunehmen, solange 
die Grenzwerte der TA Luft nicht über-
schritten werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Ein entsprechender Hinweis wurde in die Bebau-
ungsvorschriften aufgenommen. 

A.10.4.4 Bei der geplanten Inanspruchnahme land-
wirtschaftlich genutzter Flächen für Er-
satz- und Ausgleichsmaßnahmen ist ge-
mäß § 15 Abs. 6 NatSchG die zuständige 
Landwirtschaftsbehörde bei der Auswahl 

Dies wird berücksichtigt. 

Auf den Beschlussvorschlag A.10.3 wird verwiesen. 
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der Flächen frühzeitig, d.h. noch in der Fin-
dungsphase zu beteiligen. 

A.10.4.5 Bei der Festsetzung von externen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen ist gemäß 
§ 15 Abs. 3 BNatSchG auf agrarstruktu-
relle Belange Rücksicht zu nehmen. Ins-
besondere sind für die landwirtschaftliche 
Nutzung besonders geeignete Böden nur 
im notwendigen Umfang in Anspruch zu 
nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der 
Ausgleich oder Ersatz auch durch Maß-
nahmen zur Entsiegelung, zur Wiederver-
netzung von Lebensräumen oder durch 
Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnah-
men, die der dauerhaften Aufwertung des 
Naturhaushalts oder der Landschaft die-
nen, erbracht werden kann, um zu vermei-
den, dass Flächen aus der Nutzung ge-
nommen werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Auf den Beschlussvorschlag A.10.3 wird verwiesen. 

A.11 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
(Schreiben vom 26.01.2024) 

A.11.1 Da sich die Planung nicht aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt, ist in der 
Begründung angekündigt, dass parallel 
eine FNP-Änderung stattfindet, in der ein 
Flächentausch vorgesehen ist. 
Die Tauschfläche ist noch nicht bekannt. 
Daher ist uns hierzu keine abschließende 
Stellungnahme möglich. 
Zum Grundsatz der Planung und dem 
Bauflächenbedarfsnachweis bzw. zum 
Flächentausch äußern wir uns im Detail 
daher sodann im Rahmen des FNP-Ände-
rungsverfahrens. 
Den hierzu bereits vorgebrachten Beden-
ken und Anregungen des Regionalver-
bands Südlicher Oberrhein (Stellung-
nahme vom 11.01.2024) schließen wir uns 
an und bitten entsprechend um Beach-
tung. 
Auf den in § 1a BauGB normierten sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden wird 
hingewiesen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Tauschfläche im Bereich “Lochert“ in Altglashüt-
ten wurde den Behörden im Rahmen der Frühzeiti-
gen Beteiligung der 19. FNP-Änderung im Septem-
ber 2024 als auch in der 1. Und 2. Offenlage der 20. 
FNP-Änderung vorgestellt und die Eignung nachge-
wiesen. Gegen die Tauschfläche wurde keine Be-
denken vorgetragen. Auf die parallel verlaufende 20. 
Änderung des Flächennutzungsplans wird verwie-
sen. 

A.11.2 Darüber hinaus weisen wir ebenfalls auf 
die Lage innerhalb des Landschafts-
schutzgebietes „Feldberg-Schluchsee" 
hin. 

Die Genehmigung einer Flächennutzungs-
plandarstellung ist in solchen Fällen daher 
nur dann möglich, wenn bereits auf der 
Ebene des Flächennutzungsplanes die 
Vollziehbarkeit des Planes im Hinblick auf 
die hier zunächst noch 

Dies wird berücksichtigt. 

Auf den Beschlussvorschlag A.3.2 wird verwiesen 
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entgegenstehenden Belange absehbar ist. 
Das bedeutet, dass die zuständige Fach-
behörde dann noch vor der Beschlussfas-
sung über den Flächennutzungsplan bzw. 
vor der Flächennutzungsplangenehmi-
gung ein entsprechendes fachgesetzli-
ches Änderungs-, Ausnahme- oder Befrei-
ungsverfahren durchgeführt haben oder 
aber zumindest den positiven Abschluss 
eines solchen Verfahrens in Aussicht ge-
stellt haben muss. 

A.11.3 Wir bitten zudem Ausführungen zum 
Stand des FNP-Verfahrens in der Begrün-
dung zu ergänzen, um nachvollziehen zu 
können, ob die Anforderungen an ein Pa-
rallelverfahren eingehalten werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Stand des Parallelverfahrens der 20. Änderung 
des Flächennutzungsnutzungsplans wird in der Be-
gründung ergänzt. 

A.12 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 15.01.2024) 

A.12.1 Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein ingenieurgeologisches Übersichtsgut-
achten, Baugrundgutachten oder geotech-
nischer Bericht vorliegt, liegen die darin 
getroffenen Aussagen im Verantwortungs-
bereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
vorausgesetzt, wird andernfalls die Über-
nahme der folgenden geotechnischen Hin-
weise in den Bebauungsplan empfohlen: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grund-
lage der am LGRB vorhandenen Geoda-
ten im Verbreitungsbereich Jüngerer 
Schwarzwald-Glazialsedimente mit im De-
tail nicht bekannter Mächtigkeit. Diese 
überlagern vermutlich das im tieferen Un-
tergrund anstehende kristalline Grundge-
birge des Schwarzwaldes (Randgranit). 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungsho-
rizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis wurde in die Bebauungsvorschriften mit 
aufgenommen. 
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A.12.2 Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise oder Anregungen 
vorzutragen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.12.3 Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoff-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.12.4 Grundwasser 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren des LGRB als Träger öf-
fentlicher Belange von Seiten der Landes-
hydrogeologie und -geothermie (Referat 
94) keine fachtechnische Prüfung vorge-
legter Gutachten oder von Auszügen dar-
aus erfolgt. 

Sofern für das Plangebiet ein hydrogeolo-
gisches Übersichtsgutachten, Detailgut-
achten oder hydrogeologischer Bericht 
vorliegt, liegen die darin getroffenen Aus-
sagen im Verantwortungsbereich des gut-
achtenden Ingenieurbüros. 

Die hydrogeologischen und geothermi-
schen Untergrundverhältnisse können 
dem Hydrogeologischen Kartenwerk des 
LGRB (1: 50 000) und LGRBwissen sowie 
dem Informationssystem „Oberflächen-
nahe Geothermie für Baden-Württemberg" 
(ISONG) entnommen werden. 

Auf die Lage des Plangebiets in der Zone 
IIIB des rechtskräftig festgesetzten Was-
serschutzgebiets "WSG-Grp.WV Hoch-
schwarzwald "TB H1, H2 u. U1, U2"" wird 
im vorgelegten Scopingpapier hingewie-
sen. 

Aktuell findet im Plangebiet keine hydroge-
ologische Bearbeitung durch das LGRB 
statt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.12.5 Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder künstlich geschaffenen Alt-
hohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unter-
irdische Keller) betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.12.6 Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
nicht tangiert. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.12.7 Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht über 
die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (https://www.lgrb-
bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster, welches im Internet unter 
der Adresse https://lgrb-bw.de/geotouris-
mus/geotope (Anwendung LGRB-Mapser-
ver Geotop-Kataster) abgerufen werden 
kann. 

 

A.13 Regierungspräsidium Stuttgart – Ref. 16 Kampfmittelbeseitigungsdienst 
(Schreiben vom 11.12.2023) 

A.13.1 Damit wir für Sie tätig werden können, bit-
ten wir Sie den beigefügten Antrag auszu-
füllen, zu unterschreiben und mit Lageplä-
nen an uns zurückzusenden. Aufgrund der 
ausgedehnten Kampfhandlungen und 
Bombardierungen, die während des 2. 
Weltkrieges stattfanden, ist es ratsam, im 
Vorfeld von jeglichen Bau(Planungs-)ver-
fahren eine Gefahrenverdachtserfor-
schung in Form einer Auswertung von 
Luftbildern der Alliierten durchzuführen. 
Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen 
sind daher als potenzielle Kampfmittelver-
dachtsflächen einzustufen. 

Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmit-
telbeseitigungsdienst Baden-Württemberg 
allerdings Luftbildauswertungen für Dritte, 
zur Beurteilungen möglicher Kampfmittel-
belastungen von Grundstücken auf ver-
traglicher Basis nur noch kostenpflichtig 
durchführen. 
Diese Auswertung kann bei uns mittels ei-
nes Vordrucks beantragt werden. Die da-
für benötigten Formulare können auch un-
ter www.rp-stuttgart.de (->Service->For-
mulare und Merkblätter) gefunden wer-
den. 
Bitte beachten Sie hierzu auch den An-
hang. 
Die momentane Bearbeitungszeit hierfür 
beträgt zurzeit mind. 45 Wochen ab Auf-
tragseingang. 

Dies wird berücksichtigt. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird 
keine Kampfmitteluntersuchung durchgeführt. Da-
her ist das Plangebiet als Kampfmittelverdachtsfall 
einzustufen, worauf in den Bebauungsvorschriften 
mit einem Hinweis aufmerksam gemacht wird. 

https://www.lgrb-bw.de/
https://www.lgrb-bw.de/
https://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
https://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
http://www.rp-stuttgart.de/
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Eine Abweichung von der angegebenen 
Bearbeitungszeit ist nur in dringenden Fäl-
len (Gefahr in Verzug) möglich. Bitte se-
hen Sie von Nachfragen diesbezüglich ab. 
Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf 
hin, dass sich aufgrund der VwV-Kampf-
mittelbeseitigungsdienst des Innenminis-
teriums Baden-Württemberg vom 
31.08.2013 (GABI. S. 342) die Aufgaben 
des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Ba-
den-Württemberg auf die Entschärfung, 
den Transport und die Vernichtung von 
Kampfmitteln beschränken. 
Die Beratung von Grundstückseigentü-
mern sowie die Suche nach und die Ber-
gung von Kampfmitteln kann vom Kampf-
mittelbeseitigungsdienst nur im Rahmen 
seiner Kapazität gegen vollständige Kos-
tenerstattung übernommen werden. So-
weit der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
nicht tätig werden kann, sind für diese Auf-
gaben gewerbliche Unternehmen zu be-
auftragen. 

A.14 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 11.01.2024) 

A.14.1 Der Bebauungsplan umfasst einen Gel-
tungsbereich von ca. 0,4 ha, entwickelt 
sich nicht aus dem Flächennutzungsplan 
und setzt im Wesentlichen ein Allgemei-
nes Wohngebiet WA fest. 

Das geplante Baugebiet entwickelt sich in 
die freie Landschaft ins Landschafts-
schutzgebiet hinein. 
Da die Gemeinde Feldberg in einem äu-
ßerst attraktiven und ökologisch wertvol-
len Landschaftsraum liegt, sollte mit den 
zur Verfügung stehenden Flächen behut-
sam und nachhaltig umgegangen werden. 
Da es in Falkau noch eine große Anzahl 
von Baulücken gibt, regen wir an, die vor-
handenen Innenentwicklungspotenziale 
zu aktivieren und einschließlich der bereits 
vorhandenen Erschließungsinfrastruktur 
zu nutzen, bevor neue Baugebiete im ge-
schützten Außenbereich entstehen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen der parallel verlaufenden 20. Änderung 
des Flächennutzungsplans wurde eine Standortal-
ternativenprüfung durchgeführt, der die vorhande-
nen Innenentwicklungspotenziale berücksichtigt.  

A.14.2 Da sich der Bebauungsplan nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt, wäre 
eine FNP-Änderung notwendig. 
Hierbei soll ein Wohnbauflächentausch 
auf FNP-Ebene erfolgen, so dass eine re-
gionalplanerische Bedarfsbegründung der 
neu ausgewiesenen Wohnbaufläche nicht 
erforderlich ist. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Tauschfläche im Bereich “Lochert“ in Altglashüt-
ten wurde den Behörden im Rahmen der Frühzeiti-
gen Beteiligung der 19. FNP-Änderung im Septem-
ber 2024 als auch in der 1. Und 2. Offenlage der 20. 
FNP-Änderung vorgestellt und die Eignung nachge-
wiesen. Gegen die Tauschfläche wurde keine Be-
denken vorgetragen. Parallel zum Bebauungsplan 
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Laut Ziffer 1.4 der Begründung zum Be-
bauungsplan steht die Wohnbaufläche, 
die zukünftig als landwirtschaftliche Flä-
che oder Grünfläche dargestellt werden 
soll, noch nicht fest. 
Wir weisen darauf hin, dass sich diese 
noch zu ermittelnde Wohnbaufläche als 
Tauschfläche eignen muss. 
Flächen, die nach 13a BauGB entwickelt 
werden könnten oder eine deutlich gerin-
gere Schutzwürdigkeit haben, sind als 
Tauschflächen kritisch zu betrachten. 

findet eine Flächennutzungsplanänderung statt. Auf 
das Verfahren der 20. Änderung des Flächennut-
zungsplans wird verwiesen. 

A.14.3 Die Planung lässt freistehende Einfamili-
enhäuser und Doppelhäuser zu. 
Aufgrund der exponiert-attraktiven Lage 
werden vermutlich keine Doppelhäuser, 
sondern ausschließlich freistehende Ein-
familienhäuser mit je 700-800 qm Grund-
stücksfläche errichtet. 
Im Sinne der Bodenschutzklausel nach 
§ 1a Abs. 2 BauGB und eines sparsame-
ren Umgangs mit Grund und Boden sollte 
sich mit einer flächeneffizienteren Bebau-
ung auseinandergesetzt werden. 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Der Bebauungsplan ermöglicht die Errichtung von 
Doppel- und Einzelhäusern. Welche Gebäudeart 
letztendlich umgesetzt wird, überliegt dem jeweili-
gen Grundstückseigentümer. 

A.14.4 Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine weiteren Hinweise, Anregungen und 
Einwendungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.15 Deutsche Telekom Technik GmbH – PTI 32 
(Schreiben vom 21.12.2023) 

A.15.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die Aufstellung des Bebauungspla-
nes haben wir keine Einwände, möchten 
jedoch auf folgendes hinweisen: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.15.2 Im Planbereich befinden sich Telekommu-
nikationslinien der Telekom, wie aus bei-
gefügtem Plan ersichtlich wird. Je nach 
Bedarf des geplanten Bauprojektes sind 
mehr oder weniger Telekommunikati-
onsinfrastruktur notwendig. Günstigenfalls 
ist nur eine Hauszuführung notwendig, die 
vom Bauherren bei unserem Bauherren-
service zu beantragen ist. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Der/die Bauherren mögen sich bitte recht-
zeitig vor Baubeginn über unser Internet-
portal des Bauherrenservice oder unse-
rem Eingangstor für die Hauszuführungen 
melden. 

Die Kontaktdaten lauten: 
Tel. +49 800 3301903 (Gebührenfrei) 
Web: https://www.telekom.de/bauherren  
 

 

A.16 Deutsche Telekom Technik GmbH – PTI 31 
(Schreiben vom 11.01.2024) 

A.16.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

https://www.telekom.de/bauherren
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Im Planbereich befinden sich Telekommu-
nikationslinien der Telekom, die aus beige-
fügtem Plan ersichtlich sind. 

Die Aufwendungen der Telekom müssen 
bei der Verwirklichung des Bebauungs-
plans so gering wie möglich gehalten wer-
den. 

Deshalb bitten wir, unsere Belange wie 
folgt zu berücksichtigen: 

A.16.2 Der Bestand und der Betrieb der vorhan-
denen TK-Linien müssen weiterhin ge-
währleistet bleiben. 

Wir bitten, die Verkehrswege so an die 
vorhandenen umfangreichen Telekommu-
nikationslinien der Telekom anzupassen, 
dass diese Telekommunikationslinien 
nicht verändert oder verlegt werden müs-
sen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen 
ist das "Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanla-
gen" der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; 
siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beach-
ten. 

Einer Überbauung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom stimmen wir nicht 
zu, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung 
und Erweiterung verhindert wird und ein 
erhebliches Schadensrisiko besteht. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die zur Offenlage geänderte, neue Planung berück-
sichtigt die vorgebrachten Belange. Verkehrswege, 
Baumpflanzungen oder Überbauungen der Tele-
kommunikationsleitungen ist nicht geplant. 

A.16.3 Wir bitten, um eine frühzeitige Beteiligung 
im Zuge der Ausbauplanung, um abzu-
stimmen inwieweit unsere bestehenden 
TK-Linien von den Erschließungsarbeiten 
betroffen sind. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.17 Vodafone West GmbH 
(Schreiben vom 15.01.2024) 

A.17.1 Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung 
an die zuständige Fachabteilung weiterge-
leitet, die sich bei Bedarf mit Ihnen zu ge-
gebener Zeit in Verbindung setzen wird. 

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterla-
gen vom ausführenden Tiefbauunterneh-
men anzufordern. Unsere kostenlose Vo-
dafone West-Planauskunft ist erreichbar 
via Internet über die Seite https://immo-
bilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-
immobilienwirtschaft/kontakt-pla-
nauskunft/planauskunft.html 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html
https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html
https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html
https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html
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Dort kann man sich einmalig registrieren 
lassen und Planauskünfte einholen. 

Bitte beachten Sie eine weitere Planaus-
kunft für Bestandsnetz der Vodafone 
GmbH und Vodafone Deutschland GmbH 
anzufordern unter: https://part-
ner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WelcomePage.aspx 

 

 

A.18 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 08.01.2024) 

A.18.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nach-
stehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 
(TENP), Essen 

• Uniper Energy Storage GmbH, Düssel-
dorf: Erdgasspeicher Epe, Eschenfel-
den, Krummhörn 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.18.2 Hinsichtlich der Maßnahmen zum Aus-
gleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen 
entnehmen wir den Unterlagen, dass die 
Kompensationsmaßnahmen erst im weite-
ren Verfahren festgelegt werden bzw. 
keine Erwähnung finden. 

Wir weisen darauf hin, dass durch die 
Festsetzung planexterner Ausgleichsflä-
chen eine Betroffenheit von uns verwalte-
ter Versorgungseinrichtungen nicht auszu-
schließen ist. Wir bitten um Mitteilung der 
planexternen Flächen bzw. um weitere Be-
teiligung an diesem Verfahren. 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort 

Dies wird berücksichtigt. 

Die geplante Kompensationsmaßnahme (Trocken-
mauer) entsteht angrenzend an das Plangebiets. 
Von einer Betroffenheit wird aktuell nicht ausgegan-
gen. Zur Sicherstellung wird der Stellungnehmende 
am weiteren Verfahren beteiligt. 

https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WelcomePage.aspx
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WelcomePage.aspx
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WelcomePage.aspx
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dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer ei-
ner erneuten Abstimmung mit uns. 

A.19 Abwasserzweckverband „Haslachtal“ 
(Schreiben vom 23.01.2024) 

A.19.1 Die o.g. Baumaßnahme wird auf den FISt. 
149, 149/15 und 205 Gemarkung Altglas-
hütten im Abwassereinzugsgebiet Abwas-
serzweckverband „Haslachtal" geplant. 
Hier soll ein neues Wohnbauland im Orts-
teil Falkau entstehen. Dadurch entsteht 
auch mehr Abwasser. Aktuell können wir 
diesem Bauvorhaben nicht zustimmen. 
Die Abwassernetze sind bei Regenwetter 
sehr stark überlastet. Durch die zusätzli-
chen Bauten im überlasteten Einzugsge-
biet kann es zu der Überlastung des 
Sammlers führen, sodass bei Regenwet-
ter diverse Schachtbauwerke überlaufen 
(Austritt des Schmutzwassers in die Na-
tur). Dies stellt einen Straftatbestand dar, 
der zu Lasten des AZV gehen würde. Wir 
haben daher der Gemeinde Feldberg in 
der Vergangenheit bereits mehrfach drin-
gend empfohlen, diverse Maßnahmen zur 
Netzentlastung umzusetzen. 

Erst nach der schriftlichen Bestätigung der 
Gemeinde Feldberg über die ausgeführten 
Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung 
können wir dem Bauvorhaben zustimmen. 

Folglich können wir der o.g. und jeglichen 
Baumaßnahmen im überlasteten Einzugs-
gebiet in dem heutigen Zustand nicht zu-
stimmen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Gemeinde ist sich der Problematik bewusst und 
hat im gesamten Gemeindegebiet die Planung di-
verser Maßnahmen zur Netzentlastung aufgenom-
men. Mit der Umsetzung wurde bereits begonnen. 
Diese wird schrittweise fortgesetzt. 

In Abstimmung mit der Gemeinde und dem Abwas-
serzweckverband wurde ein Entwässerungskonzept 
erarbeitet, welches den Bebauungsplanunterlagen 
zur Offenlage beiliegt. 

A.20 NABU Hochschwarzwald 
(Schreiben vom 25.01.2024) 

A.20.1 Wir schließen uns dem Scoping Bericht 
der Firma Faktor Grün an und warten die 
endgültigen naturschutzrelevanten Erhe-
bungsdaten ab. Erst dann werden wir uns 
dazu äußern. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.20.2 Im Anhang finden Sie einen alternativen 
Vorschlag zur Bebauung. Ein Wendeplatz 
am Anfang der Straße, wie im vorgelegten 
Planstadium, macht sowohl planerisch wie 
auch ökologisch keinen Sinn. Wie im Vor-
schlag unserer Seite würden wir diesen 
am Ende der zu erstellenden Straße se-
hen. Wir schlagen vor diesen mit einer 
tragbaren, aber nicht versiegelten 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Die Planung wird zur Offenlage angepasst und 
weicht von der bisherigen Anordnung ab. Eine Wen-
deanlage am Ende der Straße ist dennoch vorgese-
hen. 
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Ausführung zu gestalten, des Weiteren 
fordern wir dazu einen Sichtschutz in Form 
von einheimischen Buschgehölzen dort 
anzulegen. 

 

A.20.3 Wir lehnen eine Erhöhung der Grundflä-
chenzahl, sowohl auch einer Erhöhung 
der Geschoßflächenzahl ab. Dies ist aus 
optischen Gründen und dem bis dato be-
bauten Umfeld nicht wünschenswert. Die 
lockere Bebauung ist anzupassen. 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden ist eine dichtere Bebauung der bestehenden 
lockeren Bebauung vorzuziehen. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass sich die neue Bebauung durch 
ihre Dimensionierung der bestehenden Bebauung 
anpasst. Lediglich die einzelnen Grundstücksgrö-
ßen werden im Vergleich zu den umliegenden 
Grundstücksgrößen reduziert, was sich letztendlich 
auf eine höhere Grundflächenzahl auswirkt. Die 
Grund- und Geschossflächenzahl orientiert sich da-
bei an den Festsetzungen umliegender Nachver-
dichtungen, die im Rahmen von Änderungsverfah-
ren des Bebauungsplans „Mittel-Hinter-Falkau“ vor-
genommen wurden. 

A.20.4 Wir bitten Antworten und Beschlüsse auch 
an folgende Adresse zu senden: 

NABU Hochschwarzwald 
Sachbearbeiter Flächennutzungs-
pläne/Bebauungspläne 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Ergebnismitteilung erfolgt nach Satzungsbe-
schluss. 

 

B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 510 Forst 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

B.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 540 Flurneuordnung 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 

B.3 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 650/660 Untere Straßenverkehrsbehörde 
und Landkreis als Straßenbaulastträger 
(gemeinsames Schreiben vom 24.01.2024) 
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B.4 Regierungspräsidium Freiburg – Re. 47.1 Baureferat Nord 
(Schreiben vom 17.01.2024) 

B.5 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 54.1 - 54.4 
(Schreiben vom 25.01.2024) 

B.6 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 83 Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion 
(Schreiben vom 11.12.2023) 

B.7 badenovaNETZE GmbH 
(Schreiben vom 11.01.2024) 

B.8 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 14.12.2023) – keine weitere Beteiligung 

B.9 terranets bw GmbH 
(Schreiben vom 11.12.2023) – keine weitere Beteiligung 

B.10 TransnetBW GmbH 
(Schreiben vom 14.12.2023) – keine weitere Beteiligung 

B.11 Amprion GmbH 
(Schreiben vom 11.12.2023) 

B.12 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
(Schreiben vom 12.12.2023) 

B.13 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 11.12.2023) 

B.14 Polizeipräsidium Freiburg – Sachbereich Verkehr 
(Schreiben vom 19.12.2023) 

B.15 Gemeinde Lenzkirch 
(Schreiben vom 14.12.2023) 

B.16 Gemeinde Oberried 
(Schreiben vom 07.12.2023) 

B.17 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 4 Verkehr 

B.18 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 

B.19 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.20 ED Netze GmbH 

B.21 Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald 

B.22 Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hochschwarzwald 

B.23 Landesnaturschutzverband BW 

B.24 Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. 

B.25 BUND e.V. 

B.26 Naturpark Südschwarzwald Haus der Natur 

B.27 Stadt St. Blasien 

B.28 Stadt Todtnau 

B.29 Gemeinde Bernau 

B.30 Gemeinde Hinterzarten 

B.31 Gemeinde Schluchsee 
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C PRIVATE STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

C.1 Person 1 
(Schreiben vom 26.01.2024) 

C.1.1 Grundsätzlich gibt es gegen das geplante 
Baugebiet keine Einwände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

C.1.2 Die geplante Einteilung der einzelnen 
Bauplätze ist jedoch nicht gut durchdacht 
und schlecht geplant. Darauf bezieht sich 
mein Einwand. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

C.1.3 Wendehammer: Dafür gibt es keinen 
ernsthaften Grund, da die Straße Talblick 
in diesem Bereich noch keine Sackgasse 
bildet. Talblick und die neue Straße nach 
NW wird eine T- Kreuzung. D.h. ein LKW 
oder Müllfahrzeuge können nach NW ein-
biegen und dann eine Fahrzeuglänge zu-
rücksetzen und wegfahren. Das ist gän-
gige und auch sichere Praxis in vielen 
Straßen und Kreuzungen. 

Diese Annahme ist falsch. Das Straßengrundstück 
Flst.-Nr. 205 verschmälert sich nach der Kurve bei 
Haus Nr. 12 auf ca. 1 m, was keinesfalls für einen 
Straße ausreicht. Der momentan benutzte Weg liegt 
in Teilen auf Privatgrundstück. Daher ist es notwen-
dig eine regelkonforme Wendemöglichkeit im Rah-
men des Bebauungsplans zu sichern.  

Die Planung wurde geändert und eine Wendeanlage 
am Ende der Straße vorgesehen. 

C.1.4 Ohne Wendehammer rückt der unterste 
Bauplatz nach oben und bildet dann eine 
sinnvolle gerade Achsenfortsetzung der 
Häuser Talblick 6 - 8 - neu. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Planung wurde geändert. 

C.1.5 Zwischen dem untersten Bauplatz und 
meinem Anwesen LBNr. 153 entsteht ein 
freier Streifen der im ersten Ansatz ein be-
festigter Weg von ca. 4-6 m Breite sein 
kann und wird Eigentum der Gemeinde. 
Ob es eine Straße wird zeigt sich zu einem 
eventuell sehr viel späteren Zeitpunkt. 
Der Weg bildet eine einzige mögliche Zu-
fahrt zu den hinteren, östlichen Gebiete 
z.B. LBNr. 152/3 ff. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Planung wurde geändert. 

C.1.6 Ich bitte meine Stellungnahme in die Pla-
nung einzuarbeiten und zu berücksichti-
gen. 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Die Planung wurde geändert. Die eingebrachten 
Stellungnahmen verlieren dadurch an Relevanz. 

C.2 Person 2 
(Schreiben vom 12.01.2024) 

C.2.1 Gemäß § 3 BauGB möchte ich anlässlich 
der „Frühzeitigen Beteiligung" zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Talblick" fol-
gende Stellungnahme bzw. Bedenken vor-
bringen: 

Bezüglich einer Beurteilung der Zulässig-
keit des Bebauungsplans „Talblick" in 
Falkau sind nachstehende Belange von 
Bedeutung bzw. zu berücksichtigen: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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C.2.2 Das Grundstück mit 4 ausgewiesenen 
Baufenstern liegt im Außenbereich und 
Landschaftsschutzgebiet. Somit müsste 
zunächst eine Herausnahme aus dem 
Landschaftsschutzgebiet erfolgen und im 
Anschluss hieran eine Änderung des Flä-
chennutzugsplans vorgenommen werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt in 
einem parallelen Verfahren. Gleichzeitig erfolgt der 
Antrag zur Herausnahme aus dem Landschafts-
schutzgebiet. 

C.2.3 Der Flächennutzungsplan Feldberg-
Schluchsee sieht in diesem Bereich keine 
Erweiterung der Wohnbauflächen vor. Er-
weiterungsflächen (F9 und F10) sind an 
anderer Stelle ausgewiesen. Für die Aus-
weisung weiterer Bauflächen ist vorweg 
der Bedarf zu prüfen. 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Es erfolgt keine Ausweisung neuer Wohnbaufläche, 
sondern der Tausch der bestehenden geplanten 
Wohnbebaufläche F4 „Lochert“. Die Tauschfläche 
„Lochert“ steht damit zukünftig nicht mehr als Wohn-
baufläche zu Verfügung. 

C.2.4 Bauleitpläne (Bebauungspläne) sind den 
Zielen der Raumplanung anzupassen 
(§ 1 Abs.4 BauGB). Hinsichtlich des Be-
darfs ist zu prüfen, welche Entwicklungs-
möglichkeiten der Gemeinde zugestanden 
werden. Im Gegensatz zur Gemeinde 
Schluchsee, die als Sitz der Verwaltungs-
gemeinschaft als „Kleinzentrum" ausge-
wiesen ist, steht der Gemeinde Feldberg 
nur eine sogenannte „Eigenentwicklung" 
zu (Erhaltung der gewachsenen Struktur 
mit angemessener Eigenentwicklung). 
Eine über die Eigenentwicklung hinausge-
hende wohl unzulässige Siedlungstätigkeit 
liegt dann vor, wenn über die Bedarfe der 
ortsansässigen Bevölkerung hinaus Flä-
chen entwickelt werden sollen. 

Dies wird berücksichtigt.  

Durch den Flächentausch geht die Gemeinde nicht 
über den ihr zustehenden und im Rahmen der Auf-
stellung des Flächennutzungsplans nachgewiese-
nen Wohnbauflächenbedarf hinaus.  

Ziel des Bebauungsplans „Talblick“ ist es Wohn-
raum für die ortsansässige Bevölkerung zu schaf-
fen. Um dies sicherzustellen, wird in den Bebau-
ungsvorschriften im Kapitel „Art der baulichen Nut-
zung“ festgesetzt, dass die Wohnungen nur für Per-
sonen zulässig sind, deren Lebensmittelpunkt in der 
Gemeinde Feldberg liegt. 

C.2.5 Unter Berücksichtigung von Punkt 3 ist so-
mit der örtliche Bedarf zu ermitteln. Es ist 
von einem 0,25%igen Bedarf pro Jahr be-
zogen auf die Einwohnerzahl auszugehen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits 
vorhandene Bauflächenpotentiale anzu-
rechnen sind. 

Vor der Ausweisung neuer Wohnbauflä-
chen sind somit zunächst die vorhandenen 
Bauplätze zu ermitteln. Allein im Ortsteil 
Falkau ist eine über den Bedarf hinausge-
hende Zahl an ausgewiesenen Bauplät-
zen vorhanden! Der jeweilige Eigenbedarf 
ist also konkret nachzuweisen, was bis-
lang von der Gemeindeverwaltung nicht 
erbracht wurde. Es ist davon auszugehen, 
dass dies auch nicht möglich ist, nachdem 
das Baugebiet „Adlerweiher" nach Jahren 
immer noch nicht vollständig „an den 
Mann" gebracht werden konnte, wobei ein 
Teil unerwünschte Weise als Zweitwoh-
nungen genutzt wird. 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Der Wohnbauflächenbedarf wurde im Rahmen der 
Flächennutzungsplanerstellung für 15 bis 20 Jahre 
ermittelt und durch geplante Wohnbauflächen als 
Siedlungsentwicklungsmöglichkeit im Planwerk aus-
gewiesen. Auch wenn die Genehmigung des Flä-
chennutzungsplans von 2006 fast 20 Jahre zurück-
liegt, wurden bisher noch nicht alle Entwicklungsflä-
chen aufgebraucht, sodass festzuhalten ist, dass die 
Gemeinde bisher sehr sparsam mit ihren Flächen 
umgegangen ist. Dadurch, dass ein flächengleicher 
Tausch mit einer anderen im Flächennutzungsplan 
vorhandenen Wohnbaufläche erfolgt, wird das der 
Gemeinde Feldberg als Eigenentwickler zustehen-
den Kontingent an Wohnbauflächen nicht über-
schritten. Diese Vorgehensweise wurde im Rahmen 
des parallel laufenden Flächennutzungsplanände-
rungsverfahrens mit den übergeordneten Behörden 
abgestimmt. 
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C.2.6 Entgegen der wiederholt geäußerten An-
sicht, auch in Bezug auf die geplanten 
Bauflächen am „Adlerweiher" und der 
„Behringer Kapelle", kann Feldberg nicht 
dem Verdichtungsraum Freiburg und auch 
nicht einer Randzone zum Verdichtungs-
raum zugerechnet werden, sondern ist, 
wie oben erwähnt, lediglich als Ort mit „Ei-
genentwicklung" in der Regionalplanung 
eingeordnet. 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Auf den vorherigen Beschlussvorschlag wird verwie-
sen. 

C.2.7 Sollte entgegen den vorstehenden Fakten 
der Bebauungsplan „Talblick" beschlos-
sen werden, ist sicherzustellen, dass die 
Grundstücke entsprechend der Begrün-
dung zum Plan nämlich „Schaffung von 
Wohnraum insbesondere für die ortsan-
sässige Bevölkerung" veräußert werden. 
Konkret sind hierzu die Fragen zu stellen: 

Ist die Gemeinde Eigentümerin des 
Grundstücks oder erwirbt die Gemeinde 
das Grundstück als Bauerwartungsland 
um es an den angesprochenen Personen-
kreis, der bislang nicht ermittelt wurde, 
weiter zu veräußern? 

Trifft die Gemeinde hierzu eine wie auch 
immer geartete vertragliche Regelung mit 
dem Grundstückseigentümer (städtebauli-
cher Vertrag)? 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Die Gemeinde Feldberg ist nicht Eigentümer der 
Grundstücke. Zur Umsetzung der Schaffung von 
Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung wur-
den Nutzungen als Zweitwohnsitz oder als Ferien-
wohnung ausgeschlossen. 

 

C.2.8 Der Entwurf des Bebauungsplans weist of-
fensichtliche „Ungereimtheiten" auf. Das 
Planungsgebiet liegt am östlichen Rand 
des Bebauungsplans „Mittel-Hinter-
Falkau". Selbst unter Berücksichtigung 
der Erfordernis eines sparsamen Um-
gangs mit Bauland (Verdichtete Bebau-
ung) sollte ein Randgebiet nicht massiver 
als das vorhandene angrenzende Gebiet 
bebaut werden. Die ausgewiesene Ge-
schossflächenzahl von 0.8 wird in allen 
anderen WA-Gebieten nicht erreicht und 
ist auf maximal 0.6 zu reduzieren. 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Die Geschossflächenzahl stellt einen Maximalwert 
dar, der nicht ausgenutzt werden muss. Im Sinne 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird 
damit aber eine dichtere Bebauung ermöglicht. 
Sollte die zwei vollgeschossige Bebauung aus der 
Umgebung in der Neubebauung aufgegriffen wer-
den, ist eine Geschossflächenzahl von 0,8 erreich-
bar. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die 
Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl 
(GFZ) in der Umgebung so niedrig ist, weil die 
Grundstücksgröße deutlich größer ausfällt als bei 
der vorliegende Planung des Bebauungsplans „Tal-
blick“. Dadurch ist die GRZ und GFZ bei gleicher Di-
mensionierung der Baukörper höher. 

C.3 Person 3 
(Schreiben vom 23.01.2024) 

C.3.1 Als direkter Angrenzer habe ich für das ge-
plante Vorhaben von xxx folgende Ein-
wendungen und es gibt nicht geklärte 
Punkte. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

C.3.2 Die geplante Bebauung liegt im Land-
schaftsschutzgebiet, hier bedarf es eine 

Dies wird berücksichtigt. 
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Änderung dieser LSG-Verordnung mit ei-
ner klar dargestellten Begründung. 

Ein Antrag zur Herausnahme aus dem Landschafts-
schutzgebiet wird im Rahmen der Änderung des Flä-
chennutzungsplans eingereicht. 

C.3.3 Das Gleiche gilt für die Infrastruktur, 
Straße, Wasser, Abwasser. Die Kanalsitu-
ation in der ganzen Gemeinde ist bekannt-
lich in keinem guten Zustand. 

Dies wird berücksichtigt. 

In Abstimmung mit der Gemeinde und dem Abwas-
serzweckverband wurde ein Entwässerungskonzept 
erstellt, welches den Bebauungsplanunterlagen zur 
Offenlage beiliegt. 

C.3.4 Werden die Bauplätze denn überhaupt an 
Einheimische verkauft, ist hier Bedarf vor-
handen, gibt es junge Familien/Leute, die 
sich das leisten können? 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Es ist das Bestreben der Gemeinde Wohnraum für 
Menschen zu schaffen, die dauerhaft in der Ge-
meinde Feldberg wohnen. Zur Umsetzung der 
Schaffung von Wohnraum für die ortsansässige Be-
völkerung wurden Nutzungen als Zweitwohnsitz 
oder als Ferienwohnung ausgeschlossen. 

Der Bebauungsplan schafft das Planungsrecht. Zur 
Finanzierbarkeit und zum Alter zukünftiger Bewoh-
nenden kann keine Auskunft getroffen werden. 

C.3.5 Durch die geplante Bebauung wird kein 
Wohnraum für Einheimische geschaffen. 

Siehe C.3.4 

C.3.6 Ich erwarte eine Stellungnahme ihrerseits 
bis zum 26.01.2024. 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Die eingegangenen Stellungnahmen werden im 
Rahmen des Beschlusses zur Offenlage vom Ge-
meinderat auf Grundlage der Beschlussvorschläge 
abgewogen. Der Zeitpunkt des Offenlagebeschlus-
ses richtet sich nach der Bearbeitungsdauer des Be-
bauungsplanentwurfs. Eine Ergebnismitteilung fin-
det nach Abschluss des Verfahrens statt 

C.4 Person 3 
(Schreiben vom 23.01.2024) 

C.4.1 Hintergrund und Zusammenfassung 

Unsere Mandanten sind Eigentümer eines 
Wohngebäudes in Feldberg-Falkau. Sie 
bewohnen das Gebäude teilweise selbst, 
teilweise vermieten sie es als Ferienhaus.  

Sie und ihre Feriengäste schätzen an dem 
Luftkurort Feldberg ihre herrliche Lage in-
mitten des Hochschwarzwaldes, der lo-
ckeren Besiedlung und die ursprüngliche 
Gastfreundschaft ihrer Bewohner. 

Der beabsichtigte Bebauungsplan „Tal-
blick" (Öffentliche Bekanntmachung vom 
07.12.2023) passt danach nicht in den Ort. 
Flächen in herrlicher durch eine Verord-
nung geschützter Landschaft sollen aufge-
geben werden, die Charakteristik der lo-
ckeren Besiedlung wird aufgegeben und 
die Bebauung dringt weiter in den 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Die Aufgabe des Landschaftsschutzgebiets an der 
Stelle „Talblick“ wird durch die gleichzeitige Hinzu-
nahme von Flächen im Bereich der geplanten 
Wohnbaufläche F4 „Lochert“ ausgeglichen. Eine tie-
fergehende Auseinandersetzung erfolgt hierzu im 
Verfahren der 20. Flächennutzungsplanänderung. 
An gleicher Stelle findet auch eine umfängliche 
Standortalternativenprüfung statt, deren Gründe zur 
Auswahl der Fläche „Talblick“ dargelegt werden. 

Ob die Flächen durch den jeweiligen Eigentümer am 
Ende selbst genutzt werden oder an die ortsansäs-
sige Bevölkerung vermietet werden, kann auf Ebene 
des Bebauungsplans nicht festgesetzt werden. 
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Außenbereich und die Natur vor, von der 
der ganze Ort lebt. 

Dies wäre nachvollziehbar, wenn Wohn-
bauflächen für Einheimische dringend ge-
sucht würden und andere Flächen nicht 
zur Verfügung stehen. Die Praxis zeigt 
wohl das Gegenteil: Bestehende Bauflä-
chen werden nicht von Einheimischen ge-
kauft. Gesucht sind Mietwohnungen, die 
aber durch das Projekt gerade nicht ge-
schaffen werden. 

Auch der wenig integrierte Standort in ei-
nem Landschaftsschutzgebiet ist nicht 
nachvollziehbar. Insofern ist überra-
schend, dass in der Begründung nicht auf 
die Auswahl des Standorts und auch nicht 
darauf eingegangen wird, dass die Initia-
tive für das Projekt offenbar vom Grund-
stückseigentümer ausging, nachdem auf 
Flächen des gleichen Eigentümers eine 
Planung bereits mehrfach gescheitert war. 
Eine kooperative Planung mit Eigentü-
mern ist zwar nicht unüblich. Sie sollte 
aber transparent gemacht werden, auch 
um auszuschließen, dass die Wahl des 
Standorts sich - wie rechtlich geboten - 
ausschließlich nach städtebaulichen Krite-
rien richtet. 

Aus Gründen der Transparenz beantragen 
wir auf Grundlage von § 24 UVwG, hilfs-
weise auf Grundlage von § 1 Abs. 2 LIFG, 
daher Akteneinsicht in sämtliche Unterla-
gen, die mit der Auswahl des Standorts 
der Planung in Zusammenhang stehen. 

C.4.2 Einwendungen 

Im Einzelnen erheben wir namens und in 
Vollmacht unserer Mandanten gegen den 
Vorentwurf des Bebauungsplans und der 
örtlichen Bauvorschriften Talblick folgende 
Einwendungen: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

C.4.3 Landschafts- und Naturschutz 

Die Auswahl der Flächen erschließt sich 
nicht: 

Die Flächen liegen im Landschaftsschutz-
gebiet. Eine Planung ist ohne Änderung 
der Landschaftsschutzgebietsverordnung 
in Zuständigkeit des Landes nicht zuläs-
sig. Bekanntlich werden Flächen aus einer 
Landschaftsschutzgebietsverordnung al-
lenfalls dann entlassen, wenn sie durch 
gleichwertige Flächen ersetzt werden. 
Hier stellt sich die Frage, warum dann 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung 
wurde für den Bereich des Plangebiets ein Antrag 
zur Herausnahme aus dem Landschaftsschutzge-
biet gestellt, welcher zum Zeitpunkt der Offenlage 
des Bebauungsplans noch geprüft wird. In Rück-
sprache mit der Unteren Naturschutzbehörde ist von 
einer Wirksamkeit in Kürze auszugehen. Dieser An-
trag kann für jedes Bauprojekt gestellt werden, von 
einer unveränderbaren und dauerhaft gültigen Ab-
grenzungen des Landschaftsschutzgebiets kann da-
her nicht ausgegangen werden. 
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nicht gleich andere Flächen, die bereits im 
Flächennutzungsplan dargestellt sind und 
außerhalb von Landschaftsschutzgebie-
ten liegen, entwickelt werden. Ein Grund 
für eine massive Bebauung in den Außen-
bereich an dieser Stelle enthält die ge-
samte Begründung nicht. 

Die nicht nachvollziehbare beabsichtigte 
Änderung des Landschaftsschutzgebiets 
berührt auch die Planungssicherheit: In-
vestoren der Gemeinde sollten sich jeden-
falls darauf verlassen können, dass die un-
ter Schutz stehenden Flächen nicht be-
baut werden. Es ist bekannt, dass kein 
Recht auf eine freie Aussicht besteht. Auf 
verbindliche Regelungen muss man sich 
aber verlassen können. 

Vorsorglich beantragen wir bereits heute 
Akteneinsicht in den Antrag auf Änderung 
des Landschaftsschutzgebiets sowie die 
dazu geführten Schriftwechsel mit dem 
Landratsamt. 

Die Planung stellt einen erheblichen Ein-
griff in Landschaft und Natur dar. Dieser ist 
nicht nur auszugleichen, wozu bislang kei-
nerlei Unterlagen vorliegen - und der Hin-
weis erlaub sei, dass auf bereits verwirk-
lichte Maßnahmen nicht zurückgegriffen 
werden darf. Es ist auch darzulegen, wa-
rum eine Entwicklung in den Außenbe-
reich überhaupt erforderlich ist, § 1a Abs. 
2 S. 1 BauGB: 

„Mit Grund und Boden soll sparsam und 
schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen In-
anspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen 
zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bo-
denversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen." 

Der Regionalplan konkretisiert und ver-
schärft diese Grundsätze für den Natur-
park Südschwarzwald in PS 3.0.8: 

„Die landschaftsgebundene touristische 
Nutzung in der Region soll aufgrund der 
Vielfältigkeit und der besonderen Eignung 
der gewachsenen Kulturlandschaft vor al-
lem innerhalb der Naturparke Schwarz-
wald Mitte/Nord und Südschwarzwald ge-
sichert und ausgebaut werden. Dabei soll 

Eine Prüfung der Betroffenheit des Artenschutz-
rechts wurde vorgenommen und liegt dem Umwelt-
bericht zur Offenlage bei. 

Im Rahmen der parallel verlaufenden 20. Flächen-
nutzungsplanänderung wurde die Notwendigkeit 
des Wohnraumbedarfs dargelegt und Standortalter-
nativenprüfung durchgeführt. Diese bildet die 
Grundlage für den gewählten Standort „Talblick“ 
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die landschaftliche Eigenart und die Trag-
fähigkeit für den Naturhaushalt besonders 
berücksichtigt werden." 

Zu beiden Grundsätzen enthält die Be-
gründung keinerlei Ausführungen, es ist 
aber ersichtlich, dass die Planung diesen 
Grundsätzen allenfalls dann genügen 
könnte, wenn ein dringender Wohnbedarf 
bestünde und keine anderen geeigneten 
Standorte zur Verfügung stehen. Beides 
ist nicht der Fall und nicht dargelegt. 

Dass dem Artenschutz in den geschützten 
Flächen besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken ist, ist ebenfalls selbstverständ-
lich. Auch dazu liegen noch keinerlei Un-
terlagen vor. 

C.4.4 Ortsbild 

Planungsziel ist auch die 

„Sicherung einer geordneten, ortsbauli-
chen Entwicklung unter Berücksichtigung 
der baulichen Umgebung sowie der ökolo-
gischen Aspekte." 

Die Planung setzt das Planungsziel nicht 
um, im Gegenteil: 

Statt sich in die Umgebung mit einer locke-
ren Bebauung einzufügen, wird am Ende 
der Bebauung in den Außenbereich hinein 
ein „klassisches" dicht besiedeltes, eng 
bepacktes Neubaugebiet konzipiert. Wie 
eingangs ausgeführt lebt die Gemeinde 
von ihrer Landschaft und der lockeren Be-
siedlung. In umliegenden Bebauungsplä-
nen wird eine GRZ von 0,2 bzw. 0,3, eine 
GFZ von 0,4 und 0,6 und nur ein Vollge-
schoss festgesetzt. Ein solches Neubau-
gebiet mit zwei Vollgeschossen und einer 
GRZ von 0,4 und einer GFZ von 0,8 (dop-
pelte Dichte wie angrenzend) inmitten der 
deutlich aufgelockerten und eingeschossi-
gen Umgebungsbebauung widerspricht ei-
ner geordneten Entwicklung. Vielmehr 
wird ein Fremdkörper mit einer deutlich hö-
heren Dichte und Höhe am Ende der 
Straße „Im Talblick" geplant, zum Leidwe-
sen der umliegenden Bevölkerung und der 
Gäste der Gemeinde - und damit auch 
zum Leidwesen unserer Mandanten, die 
ihr Haus überwiegend an Gäste vermie-
ten. Auf die Planung ist daher zu verzich-
ten, jedenfalls kann eine Bebauung am 
Ende nicht dichter sein als zuvor entlang 
der Straße „Im Talblick". Geschosszahl 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Nach der Frühzeitigen Beteiligung wurde eine 
Vermessung durchgeführt. Die daraus resultieren-
den Höhenlinien wurden in die Planzeichnung ein-
gefügt und die Traufhöhe für die jeweiligen Baufens-
ter eingeschrieben. Die Bezugspunkte wurden in 
den Bebauungsvorschriften im Kapitel „Höhe bauli-
cher Anlagen“ festgesetzt. Die Geschossflächen-
zahl stellt einen Maximalwert dar, der nicht ausge-
nutzt werden muss. Im Sinne des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden wird damit aber eine 
dichtere Bebauung ermöglicht. Sollte die zwei voll-
geschossige Bebauung aus der Umgebung in der 
Neubebauung aufgegriffen werden, ist eine Ge-
schossflächenzahl von 0,8 erreichbar. Darüber hin-
aus ist zu berücksichtigen, dass die Grundflächen-
zahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) in der 
Umgebung so niedrig ist, weil die Grundstücksgröße 
deutlich größer ausfällt als bei der vorliegende Pla-
nung des Bebauungsplans „Talblick“. Dadurch ist 
die GRZ und GFZ bei gleicher Dimensionierung der 
Baukörper höher. Ferner wird darauf hingewiesen, 
dass in der näheren Umgebung durch die 9. Ände-
rung des Bebauungsplans „Mittel-Hinter-Falkau“ die 
Absichten bestehen, die teils großen Grundstücke 
durch weitere Gebäude nachzuverdichten. Insge-
samt fügt sich das Vorhaben in die bauliche Struktur 
der Umgebung ein. 

Im Bezug auf die Infrastruktur ist sich die Gemeinde 
der Problematik bewusst, dass besonders im Be-
reich „Regenwasserbewirtschaftung“ Engpässe vor-
liegen und hat im gesamten Gemeindegebiet die 
Planung diverser Maßnahmen zur Netzentlastung 
aufgenommen. Mit der Umsetzung wurde bereits 
begonnen. Diese wird schrittweise.  

Zur Offenlage wurde in Abstimmung mit der Ge-
meinde und dem Abwasserzweckverband ein 
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und GFZ sind daher jedenfalls deutlich zu 
reduzieren, die Höhe entsprechend nied-
rig anzusetzen. 

Schließlich stellt sich die Frage, ob die Inf-
rastruktur (Straße/Wasser/Abwasser) an 
diesem Ort überhaupt dafür ausgelegt ist, 
zusätzliche Inanspruchnahmen abzude-
cken. 

Entwässerungskonzept für das Plangebiet erarbei-
tet, welches den Bebauungsplanunterlagen zur Of-
fenlage beiliegt. 

C.4.5 Eigenentwicklung 

Bekanntlich ist die Gemeinde Feldberg 
eine Gemeinde mit Eigenentwicklung für 
die Funktion Wohnen, PS 2.4.1.1 Abs. 1 
Regionalplan Südlicher Oberrhein. Grund-
sätzlich darf danach zur Bestimmung des 
Flächenbedarfs ein Zuwachsfaktor von 
0,25 % angenommen werden, Absatz 2 
des Plansatzes. 

Ein Bedarf für die Flächen wird im Vorent-
wurf nicht dargestellt. Es wird lediglich da-
rauf hingewiesen, dass es zu einem 
Tausch von Flächen im Rahmen des 
ebenfalls zu ändernden Flächennutzungs-
plans kommen soll. Auch wenn dieser As-
pekt insbesondere den Flächennutzungs-
plan betrifft, sei bereits hier darauf hinge-
wiesen, dass allein der Tausch von Vor-
ratsflächen im Flächennutzungsplan das 
zu beachtende Ziel (§ 1 Abs. 4 BauGB) 
nicht zu erfüllen vermag. Es kommt viel-
mehr auf die tatsächlichen Verhältnisse 
an. 

Anhand der tatsächlichen Verhältnisse ist 
zu bestimmen, ob die Planung in einem 
wesentlichen Umfang auf die Deckung ei-
nes überörtlichen Bedarfs ausgelegt ist. 

Vgl. Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg, Beschluss vom 11. April 2022 - 3 
S 470/22 -, Rn. 57, juris. 

Offenbar konnten bereits in der Vergan-
genheit Bauplätze nicht an Einheimische 
vergeben werden, sondern mussten an 
Auswärtige verkauft werden und werden 
als Zweitwohnungen genutzt. Dies gilt 
etwa für das Baugebiet „Adlerweiher", das 
immer noch nicht aufgesiedelt ist und ein 
Bedarf für Einheimische offenbar mehr als 
gedeckt wäre. 

Die Gemeinde kann sich auch nicht darauf 
berufen, dass bestehende Bauplätze von 
Auswärtigen bebaut werden. Denn zur 
Umsetzung des Ziels der Eigenentwick-
lung ist sie verpflichtet, etwa durch 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Durch den Flächentausch geht die Gemeinde nicht 
über den ihr zustehenden und im Rahmen der Auf-
stellung des Flächennutzungsplans nachgewiese-
nen Wohnbauflächenbedarf hinaus. Der Wohnbau-
flächenbedarf wurde im Rahmen der Flächennut-
zungsplanerstellung für 15 bis 20 Jahre ermittelt und 
durch geplante Wohnbauflächen als Siedlungsent-
wicklungsmöglichkeit im Planwerk ausgewiesen. 
Auch wenn die Genehmigung des Flächennut-
zungsplans von 2006 fast 20 Jahre zurückliegt, wur-
den bisher noch nicht alle Entwicklungsflächen auf-
gebraucht, sodass festzuhalten ist, dass die Ge-
meinde bisher sehr sparsam mit ihren Flächen um-
gegangen ist. Dadurch, dass ein flächengleicher 
Tausch mit einer anderen im Flächennutzungsplan 
vorhandenen Wohnbaufläche erfolgt, wird das der 
Gemeinde Feldberg als Eigenentwickler zustehen-
den Kontingent an Wohnbauflächen nicht über-
schritten. Diese Vorgehensweise wurde im Rahmen 
des parallel laufenden Flächennutzungsplanände-
rungsverfahrens mit den übergeordneten Behörden 
abgestimmt. 

Ziel des Bebauungsplans „Talblick“ ist es Wohn-
raum für die ortsansässige Bevölkerung zu schaf-
fen. Um dies sicherzustellen, wird in den Bebau-
ungsvorschriften im Kapitel „Art der baulichen Nut-
zung“ festgesetzt, dass die Wohnungen nur für Per-
sonen zulässig sind, deren Lebensmittelpunkt in der 
Gemeinde Feldberg liegt. 
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städtebauliche Verträge sicherzustellen, 
dass die Bauplätze jedenfalls weitgehend 
an Einheimische verkauft werden, bei-
spielsweise im sogenannten Einheimi-
schen-Modell. Andernfalls läuft das Ziel 
der Eigenentwicklung leer: Ausgewiesene 
Bauplätze werden durch Auswärtige ge-
kauft, für den Bedarf der Einheimischen 
könnte die Gemeinde dann sofort wieder 
neue Flächen ausweisen, die wiederum 
von Auswärtigen gekauft werden, usw. 

Daher hat die Gemeinde nachzuweisen, 
dass 

- ein Bedarf für Einheimische überhaupt 
besteht; 

- dieser Bedarf durch bestehende und 
andernorts geplante Baurechte nicht 
gedeckt werden kann und 

- sie sichergestellt hat, dass bei Entwick-
lungen in der Vergangenheit der Bedarf 
Einheimischer vorrangig bedient wurde. 

Dieser Nachweis wird voraussichtlich nicht 
gelingen, so dass zur Vermeidung weiterer 
Kosten von der Planung abgesehen wer-
den sollte. Die angebliche und nach den 
vorstehenden Ausführungen unplausible 
Hinweis auf eine „anhaltende Nachfrage 
nach Wohnraum" reicht jedenfalls nicht. 

Sollte die Planung fortgesetzt werden, hat 
die Gemeinde sicherzustellen, dass die 
Bauplätze ausschließlich an Einheimische 
veräußert werden, etwa durch frühzeitigen 
Aufkauf der Flächen und Veräußerung im 
Einheimischenmodell. 

Kosten für die beantragten Akteneinsich-
ten übernehmen wir. Die Einsicht kann 
gern elektronisch, sonst durch Übersen-
dung der Akten in unsere Kanzleiräume 
erfolgen. 

Eine Zusammenfassung ist vorangestellt. 

 


